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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 

Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi
kationen angeboten: Statistische Doku
mente und Veröffentlichungen. 

Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 

Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 

Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 

Um Benutzem die Datensuche zu erleich
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa
tionen zu erleichtem. 

Y. Franchet 
Generaldirektor 

It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 

To ensure that the vast quantity of ac
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 

The statistical document is aimed at spe
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu
ment from other publications. 

The publications proper tend to be com
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision
makers. The information in these docu
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 

Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 

To help the user focus his research, 
Eurostat has created themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method
ology in order to facilitate access to the 
statistical data. 

Y. Franchet 
Director-General 

Pour établir, évaluer ou apprécier les dif
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor
mations. 

Eurostat a pour mission, à travers le sys
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 

Pour mettre à la disposition de tous l'im
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem
ble, deux grandes catégories de docu
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 

Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 

Les publications proprement dites peu
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil
ler. 

Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les
quels figurent les renseignements adé
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 

Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 

Y. Franchet 
Directeur général 
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Vorwort 

Regionalpolitik ist ohne vergleichbare Regionalindikato
ren nicht möglich. Mit der zunehmenden Bedeutung der 
Regionalpolitik in der Europäischen Union steigt auch 
der Bedarf an vergleichbaren regionalen Daten. Eu
rostat, das Statistische Amt der Europäischen Gemein
schaften, versucht durch eine Vielzahl von Aktivitäten, 
geeignete und vergleichbare regionale Informationen 
zur Verfügung zu stellen. Eine Gruppe von Aktivitäten 
bezieht sich dabei auf die Harmonisierung der in den 
Mitgliedsstaaten erfaßten Daten. 

Besondere Bedeutung zur Konzipierung, Umsetzung 
und Bewertung regionalpolitischer Maßnahmen haben 
Indikatoren aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrech
nungen. In der grundlegenden Methodik, dem Europäi
schen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
(ESVG), wurde inder Version des Jahres 1995 erstmals 
ein Kapitel über regionale Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechungen aufgenommen. Das ESVG enthält allerdings 
nur die grundlegenden Regeln, nicht aber detaillierte 
Empfehlungen zu ihrer praktischen Umsetzung in den 
Mitgliedsstaaten. Derartige Empfehlungen werden, auf
bauend auf den Regeln des ESVG, einvernehmlich zwi
schen Vertretern der Mitgliedsstaaten und Eurostat 
entwickelt und anschließend in einer Reihe methodi
scher Publikationen veröffentlicht. 

Das vorliegende Handbuch ist das zweite in dieser Rei
he. Es enthält praktische Empfehlungen zur Erstellung 
regionaler Konten privater Haushalte. Bereits 1995 er
schienen praktische Empfehlungen zur Berechung der 
Bruttowertschöpfung und der Bruttoanlageinvestitionen 
nach Wirtschaftsbereichen. Für eine dritte Veröffentli
chung in dieser Reihe zur Regionalisierung der Trans
aktionen des Staates sind derzeit die Arbeiten im Gang. 

Mit dem vorliegenden Handbuch werden zwei Zielset
zungen verfolgt. Zum einen sollen denjenigen, die in den 
Mitgliedsstaaten regionale Konten der privaten Haushal
te erstellen, Richtlinien an die Hand gegeben werden, so 
daß bei deren korrekten Anwendung die Ergebnisse 
anschließend direkt vergleichbar sind. Zum anderen sol
len aber auch den Nutzern die Probleme und die zu ihrer 
Lösung entwickelten Empfehlungen näher gebracht 
werden, so daß anschließend eine adäquate Anwen
dung der Daten möglich wird. 

Ein besonderer Dank für ihren Beitrag bei der Erstellung 
dieses Handbuchs gebührt den Mitgliedern der aus Ex
perten der Mitgliedsstaaten zusammengesetzten Task-
Force. 

Luxemburg, im Juni 1996 
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1. Einleitung 
Die Regionalkonten der privaten Haushalte können für 
interregionale Vergleiche der wichtigsten Transaktio
nen, an denen private Haushalte beteiligt sind, verwen
det werden. Damit können Unterschiede bei der 
Einkommensentstehung in den verschiedenen Regio
nen analysiert und das verfügbare Einkommen sowie 
das Sparen der privaten Haushalte nach Regionen er
mittelt werden. Die Regionalkonten der privaten Haus
halte sind daher sowohl in den EU-Institutionen als auch 
in den Mitgliedstaaten der EU ein nützliches Instrument 
für Entscheidungsträger, die mit regionalen Fragen be
faßt sind. 

Die hier beschriebene Methodik basiert auf zwei grund
legenden Eigenschaften. Erstens versteht sie sich nicht 
als Beschreibung eines vollständigen Kontensystems 
der privaten Haushalte auf regionaler Ebene; vielmehr 
soll auf der Grundlage der Volkswirtschaftlichen Ge
samtrechnungen (VGR) beschrieben werden, wie das 
verfügbare Einkommen der privaten Haushalte und sei
ne Aufteilung auf Konsum und Sparen ermittelt werden 
kann. Die Methodik enthält weder eine Beschreibung der 
Produktionstätigkeit (Produktionskonto oder Einkom
mensentstehungskonto) noch der Vermögensbildung 
der privaten Haushalte. Zweitens steht die vorgeschla
gene Methodik in Einklang mit dem Europäischen Sy
stem Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 
und dem System of National Accounts der Vereinten 
Nationen (SNA), wobei grundsätzlich auf die revidierte 
Fassung dieser beiden Systeme Bezug genommen wird 
(derzeit ESVG 1995 und SNA 1993). 

Bevor Regionalkonten der privaten Haushalte erstellt 
werden können, müssen die Begriffe "Gebiet einer Re
gion" und "gebietsansässige private Haushalte" definiert 
und Regeln für die Regionalisierung des Primäreinkom
mens, des verfügbaren Einkommens, der Konsumaus
gaben und des Sparens der privaten Haushalte 
festgelegt werden. 

Die Veröffentlichung ¡st wie folgt aufgebaut: Abschnitt 2 
beschäftigt sich mit der ESVG-Definition (13.04 ff.) der 
Begriffe "Gebiet einer Region" und "Extra-Regio" und 

enthält Empfehlungen für die NUTS-Ebene, auf der Re
gionalkonten der privaten Haushalte erstellt werden soll
ten. 

Thema von Abschnitt 3 ist der Begriff "gebietsansässige 
private Haushalte", wie er im ESVG-Kapitel "Einheiten 
und ihre Zusammenfassungen" definiert ist. 

Abschnitt 4 enthält eine auf den ESVG-Kapiteln "Konten
abfolge und Kontensalden" und "Verteilungstransaktio
nen" basierende Beschreibung der Verteilungs- und 
Verwendungskonten (ohne das Einkommensentste
hungskonto). 

Abschnitt 5 beschäftigt sich mit den verschiedenen Ver
fahren zur Regionalisierung der Konten (Bottom-up- und 
Top-down-Verfahren), mit der Zuverlässigkeit der Schät
zungen und mit Anpassungen an die VGR auf nationaler 
Ebene, mit den Quellen und Indikatoren für die Regiona
lisierung der verschiedenen Transaktionen und mit der 
Erstellung vorläufiger und endgültiger Konten. 

2. Das Gebiet einer Region 

2.1 Abgrenzung der regionalen Wirtschaft 

Die Volkswirtschaft eines Landes wird unter Zugrunde
legung von institutionellen Einheiten dargestellt. Sie um
faßt alle institutionellen Einheiten, die im Wirtschafts 
gebiet des betreffenden Landes ansässig sind. In den 
nationalen VGR umfaßt das Wirtschaftsgebiet das von 
einem Staat verwaltete geographische Gebiet, innerhalb 
dessen sich Personen, Waren, Dienstleistungen und 
Kapital frei bewegen können. Es umfaßt ferner die zu 
einem Land gehörenden Inseln, die denselben Wäh-
rungs- und Steuerbehörden unterstehen wie das Fest
land, so daß der Personen- und Warenverkehr zwischen 
dem Festland und diesen Inseln ohne besondere Zoll-, 
Ein- und Ausreiseformalitäten stattfinden kann. 

Das Wirtschaftsgebiet eines Landes umfaßt zwar im 
wesentlichen das geographische Gebiet, entspricht die
sem jedoch nicht genau. Es läßt sich untergliedern in die 
"Gebiete der Regionen" und die "Extra-Regio". 



2.2 Definition des Gebiets einer Region 

Das Gebiet einer Region umfaßt: 

a. die Region, die Teil des geographischen Gebiets 
eines Landes ¡st, 

b. in der Region gelegene Zollfreigebiete, Zollfreilager 
und Fabriken unter Zollaufsicht. 

2.3 Definition der Extra-Regio 

Die Extra-Regio umfaßt die Teile des Wirtschaftsgebiets 
eines Landes, die nicht unmittelbar einer einzelnen, zum 
geographischen Gebiet dieses Landes gehörenden Re
gion zuzurechnen sind. Zur Extra-Regio zählen: 

a. der Luftraum, die Hoheitsgewässer und der 
Festlandsockel unterhalb von internationalen Ge
wässern, über den das betreffende Land Hoheits
rechte besitzt (für die Regionalkonten der privaten 
Haushalte ohne Bedeutung), 

b. territoriale Exklaven, d. h. Gebietsteile der übrigen 
Welt, die aufgrund internationaler Verträge oder zwi
schenstaatlicher Vereinbarungen von inländischen 
staatlichen Stellen (Botschaften, Konsulaten, Militär-
und Forschungsbasen usw.) genutzt werden, 

c. Bodenschätze in internationalen Gewässern außer
halb des zum betreffenden Land gehörenden 
Festlandsockels, die von gebietsansässigen Einhei
ten ausgebeutet werden (für die Regionalkonten der 
privaten Haushalte ohne Bedeutung). 

Die Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik 
(NUTS) ist die Regionalsystematik, die zur Erstellung 
der Regionalkonten der privaten Haushalte herangezo
gen wird. Auf welcher Ebene diese Konten erstellt wer
den können, hängt zum großen Teil von der 
Zuverlässigkeit der Daten ab, die jedoch je nach statisti
scher Quelle und je nach Land unterschiedlich sein 
kann. Die NUTS-Il-Ebene entspricht in den meisten Län
dern den nationalen Verwaltungsgebieten. Zuverlässig
keitsprobleme, die in den meisten Ländern auftreten, 
wenn bestimmte Quellen auf der NUTS-Ill-Ebene heran
gezogen werden, sind auf der NUTS-Il-Ebene nicht er
kennbar. Es wird daher vorgeschlagen, die 
Regionalkonten der privaten Haushalte auf der NUTS-
Il-Ebene zu erstellen, wie dies auch im ESVG-Lieferpro-
gramm für VGR-Daten festgelegt ist. 

3. Die Einheit "privater Haushalt" und der 
Sektor "private Haushalte" 

3.1 Der private Haushalt als institutionelle Einheit 

Ein privater Haushalt ist eine institutionelle Einheit. Im 
ESVG (2.12) ist der Begriff "institutionelle Einheit" wie 
folgt definiert: 

"Eine institutionelle Einheit ist ein wirtschaftlicher Ent
scheidungsträger, der durch einheitliches Verhalten und 
Entscheidungsfreiheit bezüglich seiner Hauptfunktion 
gekennzeichnet ist. Eine gebietsansässige institutionel
le Einheit sollte neben der Entscheidungsfreiheit in ihrer 
Hauptfunktion entweder über eine vollständige Rech
nungsführung verfügen oder es sollte erforderlichenfalls 
aus wirtschaftlicher und juristischer Sicht möglich und 

sinnvoll sein, eine vollständige Rechnungsführung zu 
erstellen." 

Im ESVG (2.13a) heißt es ferner: "Private Haushalte 
genießen Entscheidungsfreiheit in der Ausübung ihrer 
Hauptfunktion und sind daher institutionelle Einheiten, 
auch wenn sie keine vollständige Rechnungsführung 
besitzen." 

Mehrpersonenhaushalte als Konsumenten sind Perso
nengruppen, die in der gleichen Wohnung leben, einen 
Teil ihres Einkommens und Vermögens oder ihr gesam
tes Einkommen und Vermögen zusammenlegen und 
bestimmte Waren und Dienstleistungen, insbesondere 
die Wohnung und das Essen, gemeinsam verbrauchen. 
Ferner kann das Kriterium familiärer oder emotionaler 
Bindungen zur Definition herangezogen werden. 

3.2 Der institutionelle Sektor private Haushalte 
(S. 14) (ESVG 2.75) 

3.2.1 Umfang 

"Der Sektor private Haushalte (S. 14) umfaßt die Einzel
personen und Gruppen von Einzelpersonen in ihrer 
Funktion als Konsumenten und gegebenenfalls auch in 
ihrer Eigenschaft als Produzenten, die marktbestimmte 
Waren, nichtfinanzielle und finanzielle Dienstleistungen 
produzieren..., soweit nicht Quasi-Kapitalgesellschaften 
gebildet werden. Eingeschlossen sind Personen und 
Personengruppen, die Waren und nichtfinanzielle 
Dienstleistungen produzieren, die ausschließlich für die 
eigene Endverwendung bestimmt sind. 

Die Hauptmittel der in diesem Sektor erfaßten Einheiten 
stammen aus Arbeitnehmerentgelt, Vermögenseinkom
men, Transfers von anderen Sektoren, Einnahmen aus 
dem Verkauf von marktbestimmten Gütern oder unter
stellten Einnahmen für die Produktion von Gütern, die 
für den eigenen Konsum produziert werden." 

Im Sektor private Haushalte werden erfaßt (ESVG 2.76): 

a. "Einzelpersonen und Personengruppen, deren 
Hauptfunktion der Konsum ist; 

b. Personen, die auf Dauer in Anstalten und Einrichtun
gen leben und in wirtschaftlichen Fragen nur geringe 
oder überhaupt keine Handlungs- oder Entschei
dungsfreiheit genießen", wie etwa: 

in Klöstern lebende Mitglieder religiöser Orden, 

Langzeitpatienten in Krankenhäusern, 

lange Haftstrafen verbüßende Strafgefangene, 

auf Dauer in Altersheimen lebende ältere Menschen. 

"Bei diesen Personen wird davon ausgegangen, daß 
sie zusammen eine institutionelle Einheit, d. h. einen 
privaten Haushalt, bilden; 

c. Einzelpersonen und Personengruppen, deren 
Hauptfunktion der Konsum ist und die Waren und 
nichtfinanzielle Dienstleistungen produzieren, die 
ausschließlich für die Eigenverwendung bestimmt 
sind. Im ESVG werden als Dienstleistung für den 
Eigenkonsum nur die Nutzung eigener Wohnungen 



und die Leistungen bezahlter Hausangestellter ein
bezogen." 

d. "Private Organisationen ohne Erwerbszweck ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit oder mit eigener 
Rechtspersönlichkeit, die jedoch von geringer Be
deutung sind". 

Die Waren- und Dienstleistungsproduktion von Unter
nehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Marktpro
duzenten, deren Eigentümer private Haushalte sind) 
wird dem Sektor private Haushalte zugerechnet. Diese 
Unternehmen besitzen keine von ihrem Eigentümer un
abhängigen Aktiva und keine eigene Entscheidungsfrei
heit. Man unterscheidet daher nicht zwischen ihnen und 
dem privaten Haushalt ihres Eigentümers, bei dem es 
sich um eine institutionelle Einheit des Sektors private 
Haushalte handelt. 

3.2.2 Teilsektoren 

Der Sektor private Haushalte untergliedert sich in folgen
de Teilsektoren (ESVG 2.77): 

- Selbständigenhaushalte, 

- Arbeitnehmerhaushalte, 

- Haushalte von Vermögenseinkommensempfängern, 

- Haushalte von Renten- und Pensionsempfängern, 

- sonstige Nichterwerbstätigenhaushalte, 

- sonstige private Haushalte; 

Die Zuordnung eines privaten Haushalts zu einem be
stimmten Teilsektor erfolgt anhand der größten Einkom
menskategorie dieses Haushalts. Eine derartige 
Aufgliederung nach Teilsektoren kann für Analysezwek-
ke sinnvoll sein, würde jedoch spezielle, nach Regionen 
untergliederte Quellen auf der Ebene der privaten Haus
halte erfordern. Eine Aufgliederung nach Teilsektoren 
auf regionaler Ebene wäre somit ein nicht unerhebliches 
Problem. 

3.3 Der Wohnsitz von privaten Haushalten 

Der Begriff "Sitz" bzw. "Wohnsitz" bedeutet, daß eine 
institutionelle (oder produzierende) Einheit einem be
stimmten Wirtschaftsgebiet zugerechnet werden kann. 
Eine institutionelle Einheit hat daher ihren Sitz bzw. 
Wohnsitz in einem bestimmten Wirtschaftsgebiet, wenn 
ein Schwerpunkt ihres wirtschaftlichen Interesses in die
sem Wirtschaftsgebiet liegt. 

Im ESVG (2.07) heißt es: "Der Schwerpunkt des wirt
schaftlichen Interesses liegt innerhalb des Wirtschafts
gebietes an dem Ort, an dem oder von dem aus eine 
Einheit entweder auf unbestimmte Zeit oder über einen 
bestimmten, jedoch längeren Zeitraum (mindestens ein 
Jahr) hinweg in bedeutendem Umfang wirtschaftliche 
Tätigkeiten und Transaktionen ausübt und weiterhin 
auszuüben beabsichtigt." 

Besonders wichtig ist folgendes: "Das Eigentum an 
Grundstücken und Gebäuden innerhalb des Wirtschafts
gebietes gilt an sich bereits als ausreichender Beleg 
dafür, daß der Eigentümer einen Schwerpunkt seines 
wirtschaftlichen Interesses in diesem Wirtschaftsgebiet 
besitzt" (ESVG 2.07). 

Zur Erläuterung des Wohnsitzes von privaten Haushal
ten auf regionaler Ebene einige Auszüge aus dem ESVG 
und dem SNA: 

- "Ein privater Haushalt hat in einem Land einen 
Schwerpunkt seines wirtschaftlichen Interesses, 
wenn er in diesem Land eine Wohnung oder mehrere 
Wohnungen nacheinander unterhält, die seine Mit
glieder als ihren Hauptwohnsitz ansehen und benut
zen. Sämtliche Personen, die ein und demselben 
Haushalt angehören, müssen ihren Wohnsitz in dem
selben Land haben" (SNA 14.15). Für regionale 
Zwecke kann "Land" durch "Region" ersetzt werden. 

- Die privaten Haushalte gehören zu den uniregionalen 
institutionellen Einheiten, d. h. der Schwerpunkt ihres 
wirtschaftlichen Interesses liegt in der Region, in der 
sie ihre Tätigkeiten überwiegend ausüben (vgl. 
ESVG 13.10). 

- "Alle Transaktionen der uniregionalen Einheiten sind 
der Region zuzurechnen, in der diese Einheiten den 
Schwerpunkt ihres wirtschaftlichen Interesses ha
ben. Der Schwerpunkt des wirtschaftlichen Interes
ses privater Haushalte liegt in der Region, in der die 
Haushaltsmitglieder leben, und nicht in der Region, 
in der sie arbeiten" (ESVG 13.11). 

"Ein Mitglied eines gebietsansässigen privaten Haus
halts, das das Wirtschaftsgebiet verläßt und nach einer 
begrenzten Zeit (weniger als ein Jahr) in diesen Haushalt 
zurückkehrt, ist weiterhin ein Gebietsansässiger, selbst 
wenn diese Person das Wirtschaftsgebiet häufig verläßt. 
Der Schwerpunkt ihres wirtschaftlichen Interesses ver
bleibt in der Volkswirtschaft, in der der private Haushalt 
ansässig ist. Die folgenden Gruppen derartiger Perso
nen werden als Gebietsansässige behandelt" (SNA 
14.16; die Beschreibung der Gruppen wurde für regio
nale Zwecke angepaßt): 

a. Touristen und andere Reisende, d. h. Personen, die 
die Region für weniger als ein Jahr aus Erholungs-, 
geschäftlichen, gesundheitlichen, Bildungs- (vgl. 
Buchstabe h), religiösen oder anderen Gründen ver
lassen; 

b. Arbeiter, die - z. B. aufgrund der saisonal unter
schiedlichen Arbeitskräftenachfrage - einen Teil des 
Jahres in einer anderen Region oder einem anderen 
Land arbeiten und dann in ihren Haushalt zurückkeh
ren; 

c. Grenzgänger, die die Grenze der Region oder des 
Landes, in der/dem sie leben, täglich oder etwas 
weniger häufig (z. B. einmal pro Woche) überschrei
ten, um in einer Nachbarregion oder einem Nachbar
land zu arbeiten; 

d. akkreditierte zivile und militärische Bedienstete inlän
discher staatlicher Stellen, die ihren Sitz in territoria
len Exklaven haben; man nimmt an, daß diese 
Bediensteten häufig in den Exklaven arbeiten und 
leben. Sie sind weiterhin Gebietsansässige ihres Hei
matlandes, auch wenn ihre Wohnungen außerhalb 
der Exklaven liegen. Man geht davon aus, daß sie 
ihren Wohnsitz in der Extra-Regio haben; 

e. Bedienstete der Europäischen Union und von militä
rischen oder nichtmilitärischen Organisationen, die 
ihren Sitz in exterritorialen Enklaven haben. Ein Be-



diensteter von Eurostat ist z. B. ein Gebietsansässi
ger von Luxemburg, wenn er in Luxemburg lebt; 

f. vor Ort rekrutierte Bedienstete von ausländischen 
Botschaften, Konsulaten, Militärstützpunkten usw. 
haben ihren Wohnsitz in der Region, in der der private 
Haushalt, dem sie angehören, seine Wohnung unter
hält; 

g. die Mitglieder der Besatzungen von Schiffen, Flug
zeugen und anderem mobilem Gerät, das aus
schließlich oder teilweise außerhalb der Region oder 
des Landes eingesetzt wird, haben ihren Wohnsitz in 
der Region, in der der private Haushalt, dem sie 
angehören, seine Wohnung unterhält; 

h. das SNA (14.20) sieht vor, daß Studenten (ebenso 
wie Langzeitpatienten) "unabhängig davon, wie lan
ge sie im Ausland studieren, als Gebietsansässige 
ihres Herkunftslandes" behandelt werden, "sofern sie 
in diesem Land weiterhin zu einem privaten Haushalt 
gehören". 

Für die Zwecke der Regionalkonten der privaten 
Haushalte sollten zwei Fälle unterschieden werden: 

h1. Studenten, die im Ausland studieren, und Lang
zeitpatienten, die sich im Ausland aufhalten: 

In Einklang mit der für die VGR auf nationaler Ebene 
geltenden Regel sollten sie, unabhängig davon, wie 
lange sie im Ausland studieren bzw. sich dort aufhal
ten, als Gebietsansässige ihrer Herkunftsregion be
handelt werden; 

h2. Studenten und Langzeitpatienten, die in einer 
anderen Region ihres Herkunftslandes studieren 
bzw. sich in einer anderen Region ihres Herkunfts
landes aufhalten: 

In Einklang mit den internationalen Konventionen 
(Welttourismusorganisation) könnten diese Studen
ten bzw. Patienten für die Zwecke der regionalen 
VGR ausnahmsweise als Gebietsansässige der 
Gastregion behandelt werden, sofern sie sich dort 
länger als ein Jahr aufhalten. 

3.4 Fiktive Einheiten des Sektors private Haushalte 

Dem ESVG 2.15 zufolge zählen zu den fiktiven gebiets
ansässigen Einheiten 'Teile von gebietsfremden Einhei
ten, die einen Schwerpunkt ihres wirtschaftlichen 
Interesses im Wirtschaftsgebiet des Landes haben" so
wie "gebietsfremde Eigentümer von Grundstücken und 
Gebäuden, die im Wirtschaftsgebiet des betreffenden 
Landes liegen, und zwar nur hinsichtlich der Transaktio
nen mit diesen Grundstücken und Gebäuden. 

Die fiktiven gebietsansässigen Einheiten werden wie 
institutionelle Einheiten behandelt, auch wenn sie nur 
eine Teilbuchführung besitzen und nicht immer Ent
scheidungsfreiheit genießen." 

Zwei Beispiele für derartige Einheiten: 

1. Ein privater Haushalt besitzt in einem anderen Land 
als seinem Wohnsitzland oder einer anderen Region 
als seiner Wohnsitzregion ein Unternehmen ohne 

eigene Rechtspersönlichkeit. Dabei sind zwei Fälle 
zu unterscheiden: 

1a. Der private Haushalt besitzt ein Unternehmen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit in einem an
deren Land: 

Das Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
ist in diesem Fall eine fiktive Einheit des anderen 
Landes und gehört damit im Wohnsitzland des priva
ten Haushalts nicht zum Sektor private Haushalte. 
Nach dem ESVG (2.25) werden fiktive gebietsan
sässige Einheiten vereinbarungsgemäß wie Quasi
Kapitalgesellschaften behandelt. Was den Sektor 
private Haushalte angeht, so ist das vom Eigentümer 
des Unternehmens empfangene Einkommen daher 
als Gewinnentnahme (Vermögenseinkommen) zu 
verbuchen, die dem Eigentümer in der Wohnsitzregi
on zufließt. 

1b. Der private Haushalt besitzt ein Unternehmen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit in einer an
deren Region seines Wohnsitzlandes: 

Das Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
¡st eine (fiktive) gebietsansässige Einheit der betref
fenden Region und gehört in diesem Fall zum Sektor 
private Haushalte. Das von dem Eigentümer empfan
gene Einkommen ist als Selbständigeneinkommen 
zu verbuchen, das dem Eigentümer in seiner Wohn
sitzregion zufließt. Diese Regel gewährleistet die Ko
härenz zwischen den Konten der privaten Haushalte 
auf nationaler und auf regionaler Ebene. 

2. Ein privater Haushalt besitzt in einem anderen Land 
als seinem Wohnsitzland oder einer anderen Region 
als seiner Wohnsitzregion ein Grundstück und/oder 
eine Zweitwohnung. Auch hier sind zwei Fälle zu 
unterscheiden: 

2a. Der private Haushalt besitzt ein Grundstück 
und/oder eine Zweitwohnung in einem anderen 
Land: 

Das Grundstück bzw. die Zweitwohnung ist eine ge
bietsfremde Einheit (eine fiktive Einheit des anderen 
Landes). Die Produktion von Dienstleistungen aus 
(vermietetem oder eigengenutztem) Wohnungsei
gentum ist der erwähnten fiktiven Einheit zuzurech
nen. Was den Sektor private Haushalte betrifft, so ist 
das von dem Eigentümer empfangene Einkommen 
als Vermögenseinkommen zu verbuchen, das dem 
Eigentümer in der Wohnsitzregion zufließt. 

2b. Der private Haushalt besitzt ein Grundstück 
und/oder eine Zweitwohnung in einer anderen 
Region des Wohnsitzlandes: 

Das Grundstück bzw. die Zweitwohnung wird als 
gebietsfremde (fiktive) Einheit der Region betrachtet, 
in der es/sie sich befindet. Was den Sektor private 
Haushalte betrifft, so ist das von dem Eigentümer 
empfangene Einkommen als Vermögenseinkommen 
(aus dem Grundstück) bzw. als Betriebsüberschuß 
(aus einer eigengenutzten Wohnung) oder als 
Selbständigeneinkommen (aus einer vermieteten 
Wohnung) zu verbuchen, das in die Wohnsitzregion 
fließt (vgl. ESVG 4.73 und 13.34). 



Diese zwei Situationen sind auch zu berücksichtigen, 
wenn ein gebietsfremder privater Haushalt in einer 
Region ein Grundstück, eine Wohnung oder ein (als 
Quasi-Kapitalgesellschaft behandeltes) Unterneh
men ohne eigene Rechtspersönlichkeit besitzt. In 
diesem Fall sind die obengenannten Konventionen 
anzuwenden, so daß diese Einheiten in dem betref
fenden Land nicht zum Sektor private Haushalte 
gezählt werden. 

4. Vereinfachte Regionalkonten der 
privaten Haushalte 

4.1 Allgemeiner Überblick über die Konten der pri
vaten Haushalte 

Die Regionalkonten der privaten Haushalte werden für 
die im Gebiet einer Region und in der Extra-Regio an
sässigen privaten Haushalte erstellt. Für die Zwecke der 
regionalen Analyse beschränken sich diese Konten auf 
die Verteilungs- und Verwendungskonten, wobei das 
Produktionskonto und das Einkommensentstehungs
konto unberücksichtigt bleiben. 

Nach dem ESVG (Kapitel VIII "Kontenabfolge und Kon
tensalden") können diese Konten untergliedert werden 
in das "primäre Einkommensverteilungskonto" (11.1.2), 
das "Konto der sekundären Einkommensverteilung 
(Ausgabenkonzept)" (II.2) und das "Einkommensver
wendungskonto (Ausgabenkonzept)" (11.4.1). Hinzu 
kommen das "Konto der sekundären Einkommensver
teilung (Verbrauchskonzept)" (II.3) und das "Einkom
mensverwendungskonto (Verbrauchskonzept)" (II.4.2). 

Diese Konten werden anhand ihrer wichtigsten Transak
tionen dargestellt. Eine detailliertere Aufgliederung ent
hält Anhang I. 

4.2 Die Abfolge der Regionalkonten der privaten 
Haushalte 

4.2.1 Das primäre Einkommensverteilungskonto der 
privaten Haushalte 

Dieses Konto dient der Ermittlung des Primäreinkom
mens der im Gebiet einer Region oder in der Extra-Re
gion ansässigen privaten Haushalte. Das 
"Primäreinkommen" ist gleich dem erhaltenen Arbeit
nehmerentgelt zuzüglich des Selbständigeneinkom-
mens der gebietsansässigen privaten Haushalte (bzw. 
des Betriebsüberschusses aus ihrer Produktion von 
Dienstleistungen aus eigengenutzten Wohnungen) und 
des von den gebietsansässigen privaten Haushalten 
netto empfangenen Vermögenseinkommens, (siehe 
auch Tabelle 1). 

4.2.2 Das Konto der sekundären Einkommensvertei
lung (Ausgabenkonzept) der privaten Haushalte 

Im Konto der sekundären Einkommensverteilung (Aus
gabenkonzept) der privaten Haushalte werden Transak
tionen erfaßt, bei denen es sich für die im Gebiet einer 
Region oder der Extra-Regio ansässigen privaten 
Haushalte um eine Umverteilung von Einkommen in 
Form von Geldleistungen handelt. Diese Transaktionen 
umfassen Sozialbeiträge (Verwendung), monetäre So
zialleistungen (Aufkommen), Einkommen- und Ver
mögensteuern (Verwendung) und sonstige laufende 
Transfers wie Nettoprämien für Schadenversicherungen 
und Schadenversicherungsleistungen. Durch Addition 
bzw. Subtraktion dieser Transaktionen zum bzw. vom 
Primäreinkommen - dem Saldo des primären Einkom
mensverteilungskontos - erhält man das verfügbare 
Einkommen nach dem Ausgabenkonzept der im Gebiet 
einer Region oder der Extra-Regio ansässigen privaten 
Haushalte. Dieses Einkommen enthält keine sozialen 
Sachtransfers des Staates oder von privaten Organisa
tionen ohne Erwerbszweck (siehe auch Tabelle 2). 



Tabelle 1: Das primäre Einkommensverteilungskonto der privaten Haushalte (11.1.2) 

Verwendung Aufkommen 

D.4 Vermögenseinkommen B.2/B.3 BETRIEBSÜBERSCHUß/ 
SELBSTÄNDIGENEINKOMMEN 

D.1 Arbeitnehmerentgelt 

B.5 PRIMÄREINKOMMEN D.4 Vermögenseinkommen 

Erläuterungen: 

B.2/B.3 Betriebsüberschuß/Selbständigeneinkommen: 

Das Selbständigeneinkommen ist der Betriebsüberschuß der privaten Haushalte, bei denen es sich um 
"Einzelunternehmen und Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit - soweit sie nicht als 
Quasi-Kapitalgesellschaften behandelt werden -" handelt, "deren Hauptfunktion darin besteht, marktbe
stimmte Waren und Dienstleistungen zu produzieren" (ESVG 2.76). Beim Betriebsüberschuß handelt es 
sich im Falle der privaten Haushalte um den "Betriebsüberschuß aus der Produktion von Dienstleistungen 
aus eigengenutzten Wohnungen". 

Der Betriebsüberschuß und das Selbständigeneinkommen sollten unter Abzug der Abschreibungen auf 
Wohnungen und auf Anlagegüter der Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit berechnet werden. 
Diese Berechnungen richten sich grundsätzlich nach den verfügbaren Daten. 

D.1 Arbeitnehmerentgelt (ESVG 4.02): 

"Das Arbeitnehmerentgelt ... umfaßt sämtliche Geld- und Sachleistungen, die von einem Arbeitgeber an 
einen Arbeitnehmer erbracht werden, und zwar als Entgelt für die von diesem im Darstellungszeitraum 
geleistete Arbeit. 

Das Arbeitnehmerentgelt untergliedert sich in: 

a) Bruttolöhne und -gehälter in Form von Geldleistungen; Bruttolöhne und -gehälter in Form von Sachlei
stungen; 

b) Sozialbeiträge der Arbeitgeber". 

D.4 Vermögenseinkommen: 

Aufkommen: "Vermögenseinkommen ... ist das Einkommen, das der Eigentümer einer finanziellen For
derung oder von nichtproduziertem Sachvermögen als Gegenleistung dafür erhält, daß er einer anderen 
institutionellen Einheit finanzielle Mittel oder nichtproduziertes Sachvermögen zur Verfügung stellt" 
(ESVG 4.41). 

Verwendung: Gezahlte Zinsen, einschließlich Zinszahlungen in Zusammenhang mit der Produktionstätigkeit 
von Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Pachten für Land, Gewässer und den Abbau von 
Bodenschätzen. 

B.5 Primäreinkommen: Kontensaldo. 
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Tabelle 2: Das Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) der privaten 
Haushalte (11.2) 

Verwendung 

D.5 Einkommen- und Vermögensteuern 
D.61 Sozialbeiträge 
D.7 Sonstige laufende Transfers 

B.6 VERFÜGBARES EINKOMMEN 

Aufkommen 

B.5 PRIMÄREINKOMMEN 
D.62 Monetäre Sozialleistungen 

D.7 Sonstige laufende Transfers 

Erläuterungen: 

D.62 Monetäre Sozialleistungen: Diese Position umfaßt: 

D.621 Geldleistungen der Sozialversicherung 
D.622 Sozialleistungen aus privaten Sicherungssystemen 
D.623 Sonstige Sozialleistungen der Arbeitgeber 
D.624 Sonstige soziale Geldleistungen 

D.7 Sonstige laufende Transfers (Aufkommen): Diese Position umfaßt: 

D.72 Schadenversicherungsleistungen 
D.75 Übrige laufende Transfers. 

D.5 "Einkommen- und Vermögensteuern umfassen alle laufenden Zwangsabgaben in Form von Geld- oder 
Sachleistungen, die regelmäßig vom Staat und von der übrigen Welt ohne Gegenleistung auf Einkommen 
und Vermögen von institutionellen Einheiten erhoben werden. Eingeschlossen sind einige regelmäßig zu 
entrichtende Steuern, die weder auf das Einkommen noch auf das Vermögen erhoben werden" (ESVG 
4.77). Die Einkommen- und Vermögensteuern umfassen: 

D.51 Einkommensteuern 
D.59 Sonstige direkte Steuern und Abgaben. 
D.61 Sozialbeiträge: Diese Position umfaßt: 

D.611 Tatsächliche Sozialbeiträge 
D.612 Unterstellte Sozialbeiträge. 

D.7 Sonstige laufende Transfers: 

D.71 Nettoprämien für Schadenversicherungen 
D.75 Übrige laufende Transfers. 

4.2.3 Das Konto der sekundären Einkommensvertei
lung (Verbrauchskonzept) der privaten Haushalte 

Das Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ver
brauchskonzept) dient der Einbeziehung der sozialen 
Sachtransfers, d. h. der vom Staat oder von privaten 
Organisationen ohne Erwerbszweck zur Verfügung 
gestellten sozialen Sachleistungen und individuell zure

chenbaren Sachleistungen (Bildung, Gesundheit usw.), 
in das verfügbare Einkommen der im Gebiet einer Re
gion oder der Extra-Regio ansässigen privaten 
Haushalte. Dieses um die sozialen Sachtransfers erweit
erte verfügbare Einkommen wird als "verfügbares Ein
kommen nach dem Verbrauchskonzept" bezeichnet 
(siehe auch Tabelle 3). 
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Tabelle 3: Das Konto der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept) der privaten 
Haushalte (11.3) 

Verwendung 

B.7 VERFÜGBARES EINKOMMEN 
(VERBRAUCHSKONZEPT) 

Aufkommen 

B.6 VERFÜGBARES EINKOMMEN 
(AUSGABENKONZEPT) 

D.63 Soziale Sachtransfers 

Erläuterungen: 

D.63 Soziale Sachtransfers (ESVG 4.104): "Soziale Sachtransfers ... sind Waren und Dienstleistungen, die 
einzelnen privaten Haushalten von staatlichen Einheiten und von privaten Organisationen ohne Erwerb
szweck als Sachtransfers zur Verfügung gestellt werden ... Soziale Sachtransfers können aus Steuerein
nahmen, sonstigen staatlichen Einkommen oder Sozialversicherungsbeiträgen bzw., im Falle von privaten 
Organisationen ohne Erwerbszweck, aus Schenkungen oder Vermögenseinkommen finanziert werden." 
Diese Position umfaßt: 

D.631 Soziale Sachleistungen 
D.632 Individuelle zurechenbare Sachleistungen. 

B.7 Verfügbares Einkommen (Verbrauchskonzept): Kontensaldo. 

4.2.4 Das Einkommensverwendungskonto der pri
vaten Haushalte 

Das Einkommensverwendungskonto zeigt, wie das ver
fügbare Einkommen der im Gebiet einer Region bzw. der 
Extra-Regio ansässigen privaten Haushalte auf den 
Konsum und das Sparen aufgeteilt wird. Das Einkom
mensverwendungskonto hat zwei Varianten, von denen 
die eine auf dem verfügbaren Einkommen nach dem 
Ausgabenkonzept - dem Saldo des Kontos der sekun
dären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) - ba
siert und die andere auf dem verfügbaren Einkommen 
nach dem Verbrauchskonzept - dem Saldo des Kontos 
der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchs
konzept) (siehe auch Tabelle 4). 

Bei der ersten Variante entspricht der Konsum (die "Kon
sumausgaben") im wesentlichen den Waren- und 

Dienstleistungskäufen der privaten Haushalte. Bei der 
zweiten Variante umfaßt der Konsum (der "Konsum 
nach dem Verbrauchskonzept") neben den Konsumaus
gaben auch die Waren und Dienstleistungen, die von 
den gebietsansässigen privaten Haushalten aufgrund 
der von ihnen empfangenen sozialen Sachtransfers ver
braucht werden. Die Differenz zwischen dem verfüg
baren Einkommen nach dem Verbrauchskonzept und 
dem verfügbaren Einkommen nach dem Ausgabenkon
zept (die sozialen Sachtransfers an im Gebiet einer 
Region ansässige private Haushalte) hat daher genau 
den gleichen Umfang wie die Differenz zwischen dem 
Konsum nach dem Verbrauchskonzept und den Konsu
mausgaben. Für das Sparen - den Saldo des Einkom
mensverwendungskontos - ergibt sich daher der gleiche 
Betrag, unabhängig davon, welche Variante des Ein
kommensverwendungskontos herangezogen wird. 
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Tabelle 4 a): Das Einkommensverwendungskonto (Ausgabenkonzept) der privaten Haushalte (11.4.1) 

Verwendung Aufkommen 

P.3 Konsumausgaben 

B.8 SPAREN 

B.6 VERFUGBARES EINKOMMEN 
(AUSGABENKONZEPT) 

D.8 Zunahme betrieblicher 
Versorgungsansprüche 

Tabelle 4 b): Das Einkommensverwendungskonto (Verbrauchskonzept) der privaten Haushalte (II.4.2) 

Aufkommen 

B.7 VERFÜGBARES EINKOMMEN 
(VERBRAUCHSKONZEPT) 

D.8 Zunahme betrieblicher 
Versorgungsansprüche 

Verwendung 

P.4 Konsum (Verbrauchskonzept) 

B.8 SPAREN 

Erläuterungen: 

D.8 Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche: 

Diese Position "...hat den Zweck, in die Ersparnis der privaten Haushalte die Veränderung der 
Deckungsrückstellungen für Pensionen einzubeziehen, auf die die privaten Haushalte einen festen An
spruch haben ... und die durch Prämien- und Beitragszahlungen entstehen, die im Konto der sekundären 
Einkommensverteilung als Sozialbeiträge nachgewiesen werden" (ESVG 4.141). 

P.3 Konsumausgaben: Diese Position umfaßt: 

- innerhalb oder außerhalb des Wirtschaftsgebiets der Region am Markt erfolgende Waren- und Dienstlei
stungskäufe; 

- im Fall der Konsumausgaben des Staates und der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck den Teil 
der von den privaten Haushalten bezahlten Waren und Dienstleistungen, der ihnen vom Staat oder privaten 
Organisationen ohne Erwerbszweck erstattet wird; 

- Konsum aufgrund der Eigenproduktion von privaten Haushalten. 

P.4 Konsum (Verbrauchskonzept): Diese Position umfaßt neben den Konsumausgaben die sozialen 
Sachtransfers. 

B.8 Sparen: Kontensaldo. 

4.3 Besonderheiten einiger Transaktionen der pri
vaten Haushalte unter regionalen Aspekten 

4.3.1 B.2/B.3 Betriebsüberschuß/Selbständigenein-
kommen 

Das Selbständigeneinkommen entspricht dem Be
triebsüberschuß, den die im Gebiet einer Region oder in 
der Extra-Regio ansässigen privaten Haushalte aus ih
ren Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
und ihrer Eigenproduktion mit Ausnahme der Produktion 
von Dienstleistungen aus eigengenutztem Wohnungs
besitz - in diesem Fall wird der Begriff Betriebsüber
schuß beibehalten -erzielen. 

Zum Selbständigeneinkommen/Betriebsüberschuß ge
hört dagegen weder das Einkommen von Unternehmen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die zwar im Gebiet 
einer Region ihren Sitz-haben, aber Eigentum von au
ßerhalb dieses Gebietes ansässigen privaten Haushal
ten sind, noch das Einkommen aus häuslichen Diensten, 
die im Gebiet einer Region angeboten werden, aber 

außerhalb dieses Gebietes ansässigen privaten Haus
halten zuzurechnen sind. 

4.3.2 D.4 Vermögenseinkommen (Aufkommen) 

Das empfangene Vermögenseinkommen umfaßt 
Zinseinnahmen (Zinsen auf Einlagen, Wertpapiere usw.) 
der im Gebiet einer Region oder in der Extra-Regio 
ansässigen privaten Haushalte, Ausschüttungen an ge
bietsansässige private Haushalte und Gewinnentnah
men der Eigentümer von Quasi-Kapitalgesellschaften 
sowie Vermögenseinkommen aus Versicherungsverträ
gen und aus Pachteinnahmen. Die Aktiva, aus denen 
dieses Einkommen erzielt wird, können sich in der Re
gion, außerhalb von ihr oder auch außerhalb des Wirt
schaftsgebiets des betreffenden Landes befinden. 

Das Vermögenseinkommen aus Versicherungsverträ
gen umfaßt Einkommen aus Schadenversicherungen, 
Lebensversicherungen und privaten Sozialschutzsyste
men (insbesondere Pensionskassen). Es handelt sich 
hierbei um das Nettoeinkommen aus der Anlage der 
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Rückstellungen von Versicherungsgesellschaften oder 
privaten Sozialschutzsystemen in Form von Verbindlich
keiten gegenüber den im Gebiet einer Region ansässi
gen privaten Haushalten. 

4.3.3 D.7 Sonstige laufende Transfers (Aufkommen) 

Die Position umfaßt empfangene Schadenversi
cherungsleistungen und übrige laufende Transfers. 

Schadenversicherungsleistungen sind Leistungen, die 
auf der Basis von Schadenversicherungsverträgen (Ver
sicherungen gegen Feuer, Diebstahl, Sach- und Perso
nenschäden usw.) an im Gebiet einer Region oder in der 
Extra-Regio ansässige private Haushalte aufgrund von 
im Laufe des Jahres eintretenden Schadensfällen zu 
erbringen sind. Die betreffenden Versicherungsgesell
schaften können ihren Sitz im Gebiet einer Region oder 
außerhalb davon (auch außerhalb des Wirtschaftsge
biets des betreffenden Landes) haben. 

Die empfangenen übrigen laufenden Transfers umfas
sen verschiedene Arten von Transaktionen, insbeson
dere laufende Transfers aus der übrigen Welt oder aus 
anderen Regionen an private Haushalte, die im Gebiet 
einer Region oder in der Extra-Regio ansässig sind 
(Transfers aus anderen Regionen werden in den VGR 
auf nationaler Ebene in den Konten der privaten Haus
halte in der Regel nicht ausgewiesen). Zu den empfan
genen übrigen laufenden Transfers gehören auch 
Zahlungen des Staates und von Organisationen ohne 
Erwerbszweck, die nicht den Sozialleistungen zugeord
net werden (Belohnungen, Reisestipendien, Entschädi
gungszahlungen für verlorengegangene Konsumgüter 
usw.). 

4.3.4 D.7 Sonstige laufende Transfers (Verwendung) 

Die Nettoprämien für Schadenversicherungen sind die
jenigen Schadenversicherungsprämien, die zur Dek-
kung der im Laufe des Jahres fälligen Leistungen 
bestimmt sind. Die Nettoprämien sind jedoch nur auf der 
Ebene der Versicherungsgesellschaften und nicht unbe
dingt im Gebiet jeder einzelnen Region gleich den Scha
denversicherungsleistungen. Die Nettoprämien für 
Schadenversicherungen, die von den im Gebiet einer 
Region oder in der Extra-Regio ansässigen privaten 
Haushalten gezahlt werden, erhält man, indem man das 
auf diese Haushalte entfallende Vemögenseinkommen 
aus Versicherungsverträgen zu den tatsächlichen Prä
mien (den im betreffenden Jahr verdienten Prämien) 
addiert und dann den Verbrauch von Schadenversi
cherungsdienstleistungen abzieht. Sozialbeiträge an pri
vate Sozialschutzsysteme werden nach derselben 
Methode ermittelt wie Nettoprämien für Schadenversi
cherungen. 

Die im Konto der sekundären Einkommensverteilung 
(Ausgabenkonzept) auf der Verwendungsseite verbuch
ten übrigen laufenden Transfers umfassen ebenso wie 
die entsprechende Position auf der Aufkommensseite 
verschiedene Arten von Transaktionen; im wesentlichen 
handelt es sich um (Geld- oder Sach-)Transfers der in 
der Region ansässigen privaten Haushalte an außerhalb 
der Region (außerhalb des Wirtschaftsgebiets des Lan
des oder in einer anderen Region) ansässige private 
Haushalte, Zahlungen an private Organisationen ohne 
Erwerbszweck (auch wenn sie nicht im Wirtschaftsge

biet des Landes ansässig sind), Geldstrafen und ver
gleichbare Zahlungen an den Staat sowie Erstattungen 
von Leistungen, die private Haushalte von Einrichtungen 
der Sozialversicherung erhalten haben. 

4.3.5 Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche 
(vgl. ESVG 4.141, 4.142 und SNA 7.124) 

Im Einkommensverwendungskonto wird auf der Auf
kommensseite eine als Zunahme betrieblicher Versor
gungsansprüche bezeichnete Position ausgewiesen. 
Mit Hilfe dieser Position, die in beiden Varianten des 
Kontos enthalten ist, kann die Nettozunahme der Rück
stellungen der Pensionskassen, denen gebietsansässi
ge private Haushalte angeschlossen sind, in das Sparen 
dieser Haushalte einbezogen werden. Die Position wird 
wie folgt berechnet: an die Pensionskassen gezahlte 
tatsächliche Sozialbeiträge zuzüglich auf die Versiche
rungsnehmerentfallendes Nettoeinkommen aus der An
lage der versicherungstechnischen Rückstellungen 
abzüglich von den Pensionskassen gezahlte Soziallei
stungen und (bei rechtlich selbständigen Pensionskas
sen) Verbrauch von Dienst le is tungen. Unter 
Berücksichtigung der Position D8 läßt sich die Behand
lung der die Pensionskassen betreffenden Ströme bei 
der Berechnung der verschiedenen Einkommenskon
zepte wie folgt zusammenfassen: 

a. Die Sozialbeiträge, die an die Pensionskassen von 
im Gebiet einer Region ansässigen privaten Haushal
ten gezahlt werden, werden vom verfügbaren Ein
kommen (Ausgaben- wie auch Verbrauchskonzept) 
in Abzug gebracht, da sie auf der Verwendungsseite 
des Kontos der sekundären Einkommensverteilung 
(Ausgabenkonzept) als Transfers verbucht werden. 
Mit Hilfe der im Einkommensverwendungskonto ge
buchten Position D8 kann dieser Effekt bei der Be
rechnung des Sparens neutralisiert werden. 

b. Die von Pensionskassen an gebietsansässige Haus
halte erbrachten Sozialleistungen werden als Teil des 
verfügbaren Einkommens (Ausgaben- wie auch Ver
brauchskonzept) behandelt, da sie im Konto der se
kundären Einkommensverteilung (Ausgabenkon
zept) als Transfers verbucht werden. Infolge der im 
Einkommensverwendungskonto gebuchten Position 
D8 bleiben sie bei der Berechnung des Sparens 
unberücksichtigt. 

c. Das auf die gebietsansässigen privaten Haushalte 
entfallende Nettoeinkommen aus der Anlage der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen der Pensi
onskassen geht in das Primäreinkommen dieser 
Haushalte ein (Vermögenseinkommen, das auf der 
Aufkommensseite des primären Einkommensvertei
lungskontos gebucht wird), nicht jedoch in ihr verfüg
bares Einkommen nach dem Ausgabenkonzept, da 
es den Sozialbeiträgen zugerechnet wird, die auf der 
Verwendungsseite des Kontos der sekundären Ein
kommensverteilung (Ausgabenkonzept) ausgewie
sen werden. Mit Hilfe der im Einkommensverwe 
ndungskonto gebuchten Position D8 wird es jedoch 
in das Sparen der gebietsansässigen privaten Haus
halte einbezogen. 

Die die Pensionskassen betreffenden Ströme werden 
daher anders behandelt als die Ströme, die Lebens- oder 
Schadenversicherungen betreffen: 
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a. Im Falle der Lebensversicherungen wird in den Kon
ten lediglich das auf die Versicherungsnehmer ent
fal lende Einkommen aus der Anlage der 
versicherungstechnischen Rückstellungen berück
sichtigt. Es wird auf der Auf kommensseite des primä
ren Einkommensverteilungskontos ausgewiesen 
und geht auch in das verfügbare Einkommen nach 
dem Ausgabenkonzept und das Sparen ein. 

b. Im Falle der Schadenversicherungen wird das Ein
kommen aus der Anlage der Rückstellungen in das 
Primäreinkommen einbezogen, nicht jedoch in das 
verfügbare Einkommen nach dem Ausgabenkonzept 
oder das Sparen der privaten Haushalte. Es wird 
nicht als Verbindlichkeit gegenüber den privaten 
Haushalten angesehen, da es von den Versiche
rungsgesellschaften zur Bezahlung eines Teils der 
Leistungen verwendet wird. Die Nettoprämien (ohne 
Einkommen aus der Anlage der Rückstellungen) und 
die Leistungen werden ferner vom verfügbaren Ein
kommen nach dem Ausgabenkonzept und dem Spa
ren abgezogen bzw. zu diesen beiden Positionen 
hinzugerechnet. 

Die die Pensionskassen betreffenden Ströme werden 
daher z. T. wie die die Lebensversicherungen betreffen
den Ströme behandelt (Berechnung des Sparens) und 
z. T. wie die die Schadenversicherungen betreffenden 
Ströme (Berechnung des verfügbaren Einkommens 
nach dem Ausgabenkonzept). 

4.4 Die Erstellung von Regionalkonten und die 
Berechnung der betreffenden Transaktionen 

4.4.1 Allgemeines 

Abschnitt 4.1 gibt einen Überblick über die Konten der 
privaten Haushalte und die betreffenden Transaktionen 
und Kontensalden. Jedes Konto enthält wertvolle Infor
mationen, die Frage ¡st jedoch, inwieweit und mit wel
chem Aufwand es auf der NUTS-Il-Ebene möglich ist, 
diese Konten zu erstellen und die betreffenden Transak
tionen und Salden zu berechnen. Die Antwort auf diese 
Frage hängt vom jeweiligen Grund für die Erstellung von 
Regionalkonten der privaten Haushalte und den in den 
einzelnen Ländern vorliegenden statistischen Informa
tionen ab. Diese beiden Aspekte werden im folgenden 
vertieft. 

4.4.2 Warum werden Regionalkonten der privaten 
Haushalte erstellt? 

Der Saldo des primären Einkommensverteilungskontos 
ist das "Primäreinkommen der privaten Haushalte". Er 
gibt an, inwieweit die in einer Region ansässigen priva
ten Haushalte in ihrer Wohnsitzregion, in anderen Re
gionen oder in der übrigen Welt in der Lage sind, als 
Unternehmer, Arbeitnehmer oder Empfänger von Ver
mögenseinkommen Einkommen zu erzielen. 

Das Primäreinkommen der privaten Haushalte ist gene
rell das wichtigste Primäreinkommen der verschiedenen 
Sektoren. Ist das Pro-Kopf-Einkommen der gebietsan
sässigen Haushalte in einer Region niedriger als in 
anderen, kann dies Einkommenstransfers des Zentral
staates oder supranationaler Einrichtungen wie der Eu
ropäischen Union (EU) in die ärmere Region zur Folge 

haben. Ein niedriges Primäreinkommen der gebietsan
sässigen privaten Haushalte kann ein Hinweis für die 
Abhängigkeit der betreffenden Region von der Unter
stützung staatlicher oder supranationaler Einrichtungen 
sein. Ein vergleichsweise niedriges Primäreinkommen 
der privaten Haushalte kann auch Strukturmaßnahmen 
zur Verbesserung der Ertragskraft der betreffenden Re
gion zur Folge haben. Die Schaffung von wirtschaftli
chen Aktivitäten und damit von Arbeitsplätzen gehört 
dabei selbstverständlich zu den wichtigsten Maßnah
men. 

Für regionalpolitische Zwecke muß das Primäreinkom
men der privaten Haushalte in seine Bestandteile Selb
ständigeneinkommen, Arbeitnehmerentgelt und 
Nettovermögenseinkommen aufgegliedert werden. 
Wirtschaftliche Entwicklungen wirken sich auf die einzel
nen Bestandteile des Primäreinkommens der privaten 
Haushalte u. U. unterschiedlich aus. Ein stärkerer Wett
bewerb auf den Agrarmärkten z. B. wirkt sich unmittelbar 
auf das Selbständigeneinkommen der Landwirte aus, 
aller Wahrscheinlichkeit nach aber nicht auf das Arbeit
nehmerentgelt. Wenn zwischen den einzelnen Regio
nen erhebliche Unterschiede in der Zusammensetzung 
des Primäreinkommens der gebietsansässigen privaten 
Haushalte bestehen, haben wirtschaftspolitische Maß
nahmen in den einzelnen Regionen daher u. U. auch 
sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Höhe des 
Primäreinkommens. 

Der Saldo des Kontos der sekundären Einkommensver
teilung (Ausgabenkpnzept) der privaten Haushalte, das 
verfügbare Einkommen der gebietsansässigen privaten 
Haushalte nach dem Ausgabenkonzept, ist eine äußerst 
wichtige Größe. Er ist das Ergebnis aller vorhergehen
den Transaktionen, nämlich der Einkommensentste
hung, -Verteilung und -Umverteilung. In vielen Ländern 
impliziert die Einkommensumverteilung umfangreiche 
interregionale Transaktionen. 

Das verfügbare Einkommen nach dem Ausgabenkon
zept spiegelt in gewissem Umfang die "materielle Wohl
fahrt" der privaten Haushalte wider. "Wohlfahrt" an sich 
ist ein statistisch nicht meßbares Konzept. Das verfüg
bare Einkommen nach dem Ausgabenkonzept kann als 
Approximation oder Indikator der "Wohlfahrt" verwendet 
werden. Ein nach dem Ausgabenkonzept relativ niedri
ges verfügbares Einkommen der in einer Region ansäs
sigen privaten Haushalte ist grundsätzlich ein Anlaß für 
Maßnahmen der EU, auch wenn es in den EU-Verord
nungen nicht ausdrücklich erwähnt wird. Es steht jedoch 
außer Zweifel, daß das verfügbare Einkommen nach 
dem Ausgabenkonzept der in einer Region ansässigen 
privaten Haushalte ein sehr wichtiger Regionalindikator 
ist. 

Verglichen mit dem verfügbaren Einkommen nach dem 
Ausgabenkonzept kommt das nach dem Verbrauchs
konzept ermittelte verfügbare Einkommen der in einer 
Region ansässigen privaten Haushalte dem Konzept der 
"materiellen Wohlfahrt" noch näher. Wenn Angaben 
über soziale Sachtransfers ermittelt werden können, 
wird daher dringend empfohlen, auch diesen Kontensal
do zu berechnen. 

Der Saldo "Sparen der gebietsansässigen privaten 
Haushalte" einer Region gibt einen Hinweis auf das 
langfristige finanzielle "Durchhaltevermögen" der betref-
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fenden Haushalte. Dies gilt sowohl für das Einkommens
verwendungskonto (Verbrauchskonzept) als auch für 
das Einkommensverwendungskonto (Äusgabenkon-
zept) der privaten Haushalte. 

4.4.3 Anmerkungen zu den statistischen Quellen 

In Abschnitt 4.4.2 wurden einige wichtige Kontensalden 
erläutert und Argumente für ihre Berechnung auf regio
naler Ebene angeführt. Diese Salden können als Grund
lage für die Durchführung und Überwachung 
regionalpolitischer Maßnahmen dienen. Ihre Berech
nung hängt jedoch von den verfügbaren statistischen 
Angaben ab, und die sind von Land zu Land verschie
den. Die Zuverlässigkeit der statistischen Quellen muß 
ebenfalls berücksichtigt werden, insbesondere wenn 
Angaben aus Stichprobenerhebungen auf der NUTS-Il-
Ebene u. U. nicht zuverlässig genug sind. Dem ist Rech
nung zu tragen, wenn entschieden wird, welche Quellen 
für die Ermittlung der einzelnen Transaktionen heranzu
ziehen sind. 

4.4.4 Vorschläge zum Detaillierungsgrad von Konten, 
Transaktionen und Kontensalden 

Das revidierte ESVG (13.31) sieht vor, daß von den 
Mitgliedstaaten auf regionaler Ebene zumindest das pri
märe Einkommensverteilungskonto und das Konto der 
sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) 
zu erstellen sind. Dennoch einige praktische Empfehlun
gen für die Länder, die ein umfassenderes Kontensy
stem erstellen können: 

Zunächst ist zu berücksichtigen, daß ein Unterschied 
besteht zwischen der Untergliederungsebene, auf der 
die Konten der privaten Haushalte erstellt werden, und 
der, auf der sie veröffentlicht werden. 

Es wird empfohlen, die Konten unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Daten auf dertiefstmöglichen Unterglie
derungsebene zu erstellen. Selbst wenn die Daten zur 
Berechnung einzelner Transaktionskategorien nicht 
hundertprozentig zuverlässig sind, sollte die regionale 
Aufgliederung dieser Transaktionen geschätzt werden, 
und zwar vor allem, da auf diese Weise die mehr oder 
weniger große Zuverlässigkeit der verschiedenen Kon
tensalden auf regionaler Ebene deutlich wird. Wenn 
möglich, sollten die Transaktionen sogar tiefer unterglie
dert werden als in Anhang I angegeben. 

Auf welcher regionalen Ebene die EU-Mitgliedstaaten 
die Konten der privaten Haushalte veröffentlichen kön
nen, wird weitgehend davon abhängen, ob einschlägige, 
zuverlässige Daten vorliegen. Gewählt werden könnte 
z. B. die Ebene, die den größten gemeinsamen Nenner 
für die Veröffentlichung darstellt. Da nicht unmittelbar 
ersichtlich ist, um welche Ebene es sich dabei handelt, 
werden im folgenden einige diesbezügliche Vorschläge 
aufgeführt. 

Vorschlag 1 

1.a Das "Unternehmensgewinnkonto" und das "Konto 
der Verteilung sonstiger Primäreinkommen" sollten auf 
jeden Fall zum "primären Einkommensverteilungskonto" 
(Tabelle 1) zusammengefaßt werden. Die Transaktio
nen und Kontensalden sollten auf keiner tieferen Unter

gliederungsebene als der von Tabelle 1 (vgl. Abschnitt 
4.2.1) veröffentlicht werden. 

1.b Zusätzlich zum primären Einkommensverteilungs
konto sollte das "Konto der sekundären Einkommens
verteilung (Ausgabenkonzept)" der privaten Haushalte 
erstellt werden (Tabelle 2). Die Transaktionen und Kon
tensalden sollten in keiner tieferen Untergliederung als 
der von Tabelle 2 (vgl. Abschnitt 4.2.2) veröffentlicht 
werden. 

1.C Das "Einkommensverwendungskonto (Ausgaben
konzept)" sollte in keiner tieferen Untergliederung als der 
von Tabelle 4a erstellt werden. Angesichts der Qualität 
der Angaben über den Konsum sollten die Konsumaus
gaben nicht untergliedert werden. Falls zuverlässige 
Angaben vorliegen, können die Mitgliedstaaten selbst
verständlich detailliertere Angaben über diese Transak
tion veröffentlichen. 

1 .d Falls zuverlässige Angaben über die "sozialen Sach
transfers" vorliegen, sollte sowohl das "Konto der sekun
dären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept)" der 
privaten Haushalte (Tabelle 3) als auch das "Einkom
mensverwendungskonto (Verbrauchskonzept)" der pri
vaten Haushalte (Tabelle 4b) erstellt werden. Bei der 
Festlegung von Prioritäten sollte den erweiterten Kon
zepten "verfügbares Einkommen nach dem Verbrauchs
konzept" und "Konsum nach dem Verbrauchskonzept" 
eine höhere Priorität eingeräumt werden als z. B. einer 
Aufgliederung der "Konsumausgaben". Die Untergliede
rungsebene der veröffentlichten Daten sollte nicht tiefer 
sein als die der Tabellen 3 und 4b. 

Vorschlag 2 

Die in 1a), 1b) und 1c) genannten Konten sollten erstellt 
werden. Vorschlag 1d) wird aus Vereinfachungsgründen 
fallengelassen. 

Vorschlag 3 

Die in 1a), 1b) und 1d) genannten Konten sollten erstellt 
werden. Vorschlag 1c) wird aus Gründen der Vergleich
barkeit der regionalen Kontensalden zwischen den ein
zelnen Ländern fallengelassen. 

Vorschlag 4 

Die Regionalkonten der privaten Haushalte beschrän
ken sich auf die im ESVG (13.31) vorgesehenen Konten 
gemäß 1a) und 1b). 

Die Diskussionen, die zu dieser Frage 1995 in der Ar
beitsgruppe "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
und statistische Indikatoren auf regionaler Ebene" statt
fanden, haben gezeigt, daß bei der Aufstellung einer 
Rangfolge den Optionen 1, 3 und 4 der Vorzug vor den 
Optionen 1, 2 und 4 gegeben werden sollte, da die 
Vergleichbarkeit der Daten bei den EU-Statistiken eine 
wichtige Rolle spielt. 

5. Schätzverfahren: Grundsätze und 
Verfahren der Regionalisierung 

5.1 Regionalisierung der Konten durch Regional
isierung der Transaktionen 

Zur Erstellung der Regionalkonten der privaten Haushal
te bieten sich zwei Ansätze an. Man könnte erstens 
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versuchen, anhand der institutionellen Einheiten der re
gionalen Wirtschaft oder von Teilen dieser institutionel
len Einheiten ein vollständiges Kontensystem zu 
erstellen. Ein derartiges System sollte auch Konten be
inhalten, die die Beziehungen zwischen jeder einzelnen 
regionalen Volkswirtschaft einerseits und den Volkswirt
schaften der anderen Regionen und der übrigen Welt 
andererseits verdeutlichen. Diesen Konten entspräche 
das Außenkonto der VGR auf nationaler Ebene. Als 
zweites Verfahren bietet sich die Erstellung der Regio
nalkonten der privaten Haushalte durch "Regionalisie
rung" an, d. h. die in der Kontenabfolge der nationalen 
VGR erfaßten Transaktionen werden auf die verschie
denen Gebiete der Regionen und die Extra-Regio auf
geteilt. 

Theoretisch ist die Erstellung eines Satzes von Regio
nalkonten zufriedenstellender als die Regionalisierung 
von Transaktionen. Gegen den erstgenannten Ansatz 
sprechen jedoch schwerwiegende konzeptionelle Be
denken, vor allem die Tatsache, daß das Gebiet einer 
Region unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
kein "geschlossenes Gebiet" ist. Die Erstellung eines 
Regionalsystems von Konten institutioneller Sektoren ist 
daher kaum eine praktikable Alternative. Die Grundsätze 
für die Regionalisierung der Konten der privaten Haus
halte, etwa die Ausführungen zum Wohnsitz der privaten 
Haushalte und zur Kohärenz mit den Transaktionen der 
anderen Sektoren, gelten jedoch weiterhin. 

Die im primären Einkommensverteilungskonto, im Konto 
der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkon
zept), im Konto der sekundären Einkommensverteilung 
(Verbrauchskonzept) und im Einkommensverwen
dungskonto verbuchten Transaktionen auf nationaler 
Ebene müssen auf die verschiedenen Gebiete der Re
gionen aufgeteilt werden. Hierzu sind in der Regel Daten 
in sehr tiefer Untergliederung erforderlich, d. h. die 
Transaktionen müssen nach hinreichend detaillierten 
Kategorien untergliedert werden, die auch in den Konten 
des Sektors private Haushalte unterschieden werden 
können und für die regionalstatistische Quellen oder 
Regionalindikatoren vorliegen. Bei der Regionalisierung 
muß versucht werden, die Transaktionen nach dem 
Wohnsitz der Haushalte zuzuordnen, wobei erforderli
chenfalls der multiregionale Charakter bestimmter 
Transaktionen zu berücksichtigen ist. 

5.2 Bottom-up- und Top-down-Verfahren 

Zwei Verfahren zur Regionalisierung der Transaktionen 
sind möglich. Beim Bottom-up-Verfahren werden Daten 
über die Basiseinheiten erhoben, die bei einer Aggrega
tion auf regionaler Ebene zur Ermittlung der (auch die 
Extra-Regio einschließenden) regionalen Aufgliederung 
der Transaktion verwendet werden können. Im Falle der 
Konten der privaten Haushalte ist die Basiseinheit der im 
Gebiet der betreffenden Region ansässige private Haus
halt. 

Das Top-down-Verfahren bedient sich eines Regionalin
dikators, der zu der betreffenden Transaktion in mehr 
oder weniger enger Beziehung steht und als regionaler 
Verteilungsschlüssel verwendet wird. 

Das Bottom-up-Verfahren hat den Vorteil, daß es auf 
statistischen Daten basiert, die in enger Beziehung zu 
den Variablen stehen, die auf regionaler Ebene gemes

sen werden sollen. Es hat den Nachteil, daß die Über
einstimmung mit den Werten der Konten des Sektors 
"Private Haushalte" nicht von vornherein gewährleistet 
ist. 

Das Top-down-Verfahren andererseits hat den Vorteil, 
daß es automatisch die Übereinstimmung zwischen dem 
nationalen Wert und den regionalen Werten gewährlei
stet, da man letztere durch Aufgliederung des nationalen 
Gesamtwertes mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels er
hält. Ein Anpassungsproblem stellt sich daher beim Top-
down-Verfahren nicht. Das Verfahren hat den Nachteil, 
daß die regionalen Werte sich nicht immer aus Daten 
ergeben, die unmittelbar mit den zu messenden Varia
blen und den betreffenden Basiseinheiten in Zusam
menhang stehen. Dieser Nachteil wiegt weniger schwer, 
wenn der Verteilungsschlüssel mit der betreffenden 
Transaktion korreliert. 

Das Bottom-up-Verfahren ist dem Top-down-Verfahren 
im allgemeinen eindeutig vorzuziehen. 

Das Bottom-up-Verfahren kann mit dem Top-down-Ver
fahren zu einem sogenannten gemischten Verfahren 
kombiniert werden. Die von den im Gebiet einer Region 
ansässigen privaten Haushalten empfangenen Löhne 
und Gehälter können z. B. anhand der Löhne und Ge
hälter ermittelt werden, die von Unternehmen und Insti
tutionen gezahlt werden, die Produktionseinheiten in 
diesem Gebiet besitzen. Die von den Unternehmen und 
Institutionen gezahlten Löhne und Gehälter werden zu
nächst auf deren Produktionseinheiten verteilt (Top-
down-Verfahren), und zur Berechnung der regionalen 
Werte werden dann die von diesen Einheiten in den 
einzelnen Regionen gezahlten Löhne und Gehälter ad
diert (Bottom-up-Verfahren). Der so erhaltene Wert ent
spricht jedoch nicht den Löhnen und Gehältern der 
gebietsansässigen privaten Haushalte; sie ergeben 
sich, wenn man die Löhne und Gehälter, die von Produk
tionseinheiten außerhalb der Region an Gebietsansässi-
ge gezahlt werden, zu dem erhaltenen Wert 
hinzurechnet und die Löhne und Gehälter, die von Pro
duktionseinheiten im Gebiet der Region an Gebietsfrem
de gezahlt werden, von ihm abzieht. 

Das Bottom-up-Verfahren wird in der Praxis meist im 
Rahmen eines gemischten Verfahrens angewendet. Da 
die Ergebnisse an die Werte der nationalen VGR ange
paßt werden, sind die aus Daten über die Basiseinheiten 
abgeleiteten regionalen Werte nicht die endgültigen 
Werte der nationalen VGR; sie sind vielmehr eine Be
zugsgröße für die Regionalisierung der nationalen Wer
te. 

Ein weiteres Beispiel für ein gemischtes Verfahren ist die 
Verwendung des Bottom-up-Verfahrens, wenn eine Va
riable oder eine Summe von Variablen nur auf der 
NUTS-I-Ebene regionalisiert werden können; die weite
re Regionalisierung auf der NUTS-Il-Ebene würde dann 
mit Hilfe des Top-down-Verfahrens erfolgen. Dies könn
te z. B. dann der Fall sein, wenn zur Regionalisierung 
von Einkommenskomponenten der Regionalkonten der 
privaten Haushalte auf der NUTS-I-Ebene Aggregate 
nach Wirtschaftsbereichen verwendet werden können. 
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5.3 Zuverlässigkeit und Anpassungen 

5.3.1 Zuverlässigkeit 

Jeder Transaktion in den Regionalkonten der privaten 
Haushalte entspricht eine Transaktion in den Konten des 
Sektors "Private Haushalte". Das Top-down-Verfahren 
gewährleistet im Gegensatz zum Bottom-up-Verfahren 
grundsätzlich die zahlenmäßige Übereinstimmung, da 
bei dem erstgenannten Verfahren der nationale Wert auf 
die Gebiete der einzelnen Regionen aufgeteilt wird. 

Die Unterschiede zwischen den mit dem Bottom-up-Ver
fahren ermittelten Werten und den Werten in den Konten 
des Sektors "Private Haushalte" können verschiedene 
Gründe haben. Einige dieser Gründe sind: 

1 .Unterschiede in der Grundgesamtheit 

Ausdruck der in dieser Kategorie zusammengefaßten 
Unterschiede sind die Anpassungen, die erforderlich 
sind, damit die Grundgesamtheit der jeweiligen statisti
schen Quelle der Grundgesamtheit des Sektors "Private 
Haushalte" in den nationalen VGR entspricht. Diese 
Unterschiede betreffen Personen oder Haushalte, die in 
der statistischen Quelle nicht erfaßt sind, z. B. weil Per
sonen während des Erhebungszeitraums gestorben 
oder ausgewandert sind. 

2. Unterschiede in den Transaktionskonzepten 

In der statistischen Quelle werden u. U. andere Trans
aktionskonzepte verwendet als in den nationalen VGR. 
Z. B. können sich die in der statistischen Quelle erfaßten 
Einkommenskomponenten hinsichtlich Definition, Ver-
buchung, Erfassung und Bewertung von den entspre
chenden Einkommenskomponenten in den nationalen 
VGR unterscheiden: 

a. In den nationalen VGR enthaltene Transaktionen 
können in der statistischen Quelle fehlen. 

b. In den nationalen VGR enthaltene Transaktionen 
können in der statistischen Quelle nur teilweise erfaßt 
sein. 

c. Transaktionen können in der statistischen Quelle und 
den nationalen VGR unterschiedlich klassifiziert sein. 

d. Für Transaktionen kann in der statistischen Quelle 
ein anderer Buchungszeitpunkt gelten als in den 
nationalen VGR. 

e. Transaktionen können in der statistischen Quelle 
anders bewertet werden als in den nationalen VGR. 

3. Statistische Diskrepanzen 

Nachdem Berichtigungen in Hinblick auf die oben ge
nannten Unterschiede vorgenommen wurden, verbleibt 
noch immer eine Diskrepanz zwischen den berichtigten 
Daten aus der statistischen Quelle und den Daten der 
nationalen VGR. Sie ist u. a. auf folgende Faktoren 
zurückzuführen: 

a. Stichprobenfehler in der statistischen Quelle. Für die 
Regionalkonten wird die gleiche Quelle verwendet 
wie für die nationalen VGR, diese Quelle ist auf 
regionaler Ebene jedoch nicht vollständig repräsen
tativ; 

b. Schätzfehler in den nationalen VGR. In den Jahren 
zwischen Revisionen hat bei den nationalen VGR die 
Schätzung von Veränderungen Vorrang vor der 
Schätzung absoluter Werte. Die absoluten Werte aus 
den Regionalkonten sind daher u. U. genauer als die 
aus den nationalen VGR; 

c. die Schatten Wirtschaft (z. B. Steuervermeidung); 

d. die verwendeten Quellen wurden für die Regional
konten in wesentlich weniger detaillierter Form her
angezogen. 

5.3.2 Anpassung der Regionalkonten an die Konten 
des Sektors private Haushalte auf nationaler Ebene 

Die Regionalkonten der privaten Haushalte lassen sich 
am einfachsten an die Konten des Sektors private Haus
halte auf nationaler Ebene anpassen, indem man auf die 
für die Gebiete der einzelnen Regionen ermittelten Wer
te ein und denselben Koeffizienten anwendet. Dieser 
Koeffizient ist der Quotient aus dem nationalen Wert und 
der Summe der regionalen Werte. Die Differenz wird 
damit im Verhältnis zu den mit dem Bottom-up-Verfah
ren erhaltenen Werten aufgeteilt. 

Durch das Erfordernis, daß die Regionalkonten mit den 
Werten in den Konten des Sektors private Haushalte 
übereinstimmen müssen, wird das Bottom-up-Verfahren 
zu einem gemischten Verfahren. Mit Hilfe der Daten über 
die Basiseinheiten, die somit zur Regionalisierung des 
nationalen Wertes herangezogen werden, können Wer
te für das Gebiet jeder einzelnen Region ermittelt wer
den. Das Bottom-up-Verfahren ist jedoch ein wichtiges 
Hilfsmittel, wenn die erhaltenen Ergebnisse zuverlässig 
sein sollen. 

Es kann sinnvoll sein, die Werte aus den Regionalkonten 
der privaten Haushalte den Werten für eine bestimmte 
Transaktion und eine bestimmte Region aus anderen 
Regionalkonten gegenüberzustellen. Beispielsweise 
kann das Entgelt, das von Arbeitnehmern aus den im 
Gebiet einer Region ansässigen privaten Haushalten 
empfangen wird, mit dem Arbeitnehmerentgelt aus der 
Regionalrechnung nach Wirtschaftsbereichen vergli
chen werden, das von den im Gebiet der gleichen Regi
on ansässigen Produktionseinheiten gezahlt wird. Die 
Differenz zwischen den beiden Werten ist das Arbeitneh
merentgelt, das von Gebietsansässigen empfangen, 
aber von außerhalb des Gebiets der Region ansässigen 
Produktionseinheiten gezahlt wird, abzüglich des von 
gebietsansässigen Produktionseinheiten an Gebiets
fremde gezahlten Arbeitnehmerentgelts. Dieser Saldo 
kann den Merkmalen und der Struktur der Lohn- und 
Gehaltsempfänger in der betreffenden Region gegen
übergestellt werden. 

Die Regionalisierung der Konten durch Regionalisierung 
der Transaktionen der privaten Haushalte anhand der 
jeweils geeignetsten statistischen Quellen und Regio
nalindikatoren gewährleistet nicht automatisch, daß die 
sich als Differenz zwischen Aufkommen und Verwen
dung in den einzelnen Konten ergebenden Salden kon
sistent sind. 

Diese Kontensalden, insbesondere das verfügbare Ein
kommen und das Sparen, könnten dann z. B. mit den 
Werten verglichen werden, die man durch die explizite 
Regionalisierung anhand von direkten Informationen 
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über die entsprechenden Salden erhält. Deutet diese 
Gegenüberstellung darauf hin, daß die Werte in den 
Regionalkonten fragwürdig sind, sind bei einer oder 
mehreren Transaktionen Änderungen erforderlich. Die
se dürfen natürlich lediglich die regionale Aufgliederung 
betreffen, da die Gesamtwerte weiterhin mit den Konten 
des Sektors "Private Haushalte" übereinstimmen müs
sen. 

Liegt dem Transaktionswert das Bottom-up-Verfahren 
zugrunde, muß zunächst das zur Anpassung an den 
nationalen Wert verwendete Verfahren (einheitlicher 
Koeffizient) überprüft werden; erst dann kommt eine 
Überprüfung der vor dieser Anpassung ermittelten Re
gionalwerte in Frage. Basiert der Transaktionswert auf 
dem Top-down-Verfahren, muß man bei der Zuverläs
sigkeit des Indikators, insbesondere seiner regionaler 
Repräsentativität, ansetzen. Die Werte können z. B. mit 
denen verglichen werden, die ein anderer Indikator lie
fert, der möglicherweise weniger stark mit der betreffen
den Transaktion korreliert, unter dem Gesichtspunkt der 
Repräsentativität auf regionaler Ebene jedoch zuverläs
siger ist. 

5.4 Die Wahl der statistischen Quellen und Indika
toren 

5.4.1 Allgemeines 

Jedes Regionalisierungsverfahren muß vorrangig auf 
statistische Quellen und Indikatoren zurückgreifen, die 
auf dem Wohnsitz der privaten Haushalte basieren; 
gleichzeitig muß jedoch sichergestellt werden, daß der 
möglicherweise multiregionale Charakter bestimmter 
Transaktionen ebenfalls berücksichtigt werden kann. 

In einigen Fällen werden keine auf dem Wohnsitz basie
renden Quellen oder Indikatoren verwendet werden kön
nen, da entweder ihre Qualität eingeschränkt oder 
unzulänglich ist oder sie für eine bestimmte Transaktion 
nicht existieren. Wenn z. B. nur Informationen über die 
Löhne auf der Ebene der örtlichen FE vorliegen oder im 
Falle von Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlich
keit und Wohnungen nur über den Ort, an dem sich die 
Einheiten befinden, muß ein anderes Kriterium als der 
Wohnsitz herangezogen werden. In diesem Fall muß 
man dann versuchen, den Bias zu schätzen, der sich 
durch dieses Kriterium gegenüber der Verwendung des 
Wohnsitzes der privaten Haushalte ergibt. 

Die Transaktionen müssen in relativ tiefer Untergliede
rung regionalisiert werden, d. h. auf jeden Fall in einer 
tieferen Untergliederung als sie für die Darstellung und 
Veröffentlichung der Konten verwendet wird. Die Unter
gliederungsebene muß ein Kompromiß sein zwischen 
dem Erfordernis möglichst genauer Angaben über die 
einzelnen Bestandteile einer bestimmten Transaktion 
und der Verfügbarkeit von repräsentativen, einheitlichen 
regionalen Quellen oder Indikatoren. 

5.4.2 Quellen 

5.4.2.1 Statistiken über die Einkommensverteilung 

Sie liefern Angaben über die Verteilung des Einkom
mens von Einzelpersonen und von privaten Haushalten. 
Grundsätzlich sind sie die besten Quellen für die Regio

nalisierung der meisten Einkommensbestandteile, da 
die zuständigen Behörden für alle Einzelpersonen und 
privaten Haushalte, die Steuern zahlen, über einen voll
ständigen Datensatz verfügen. Allerdings bestehen, wie 
in Abschnitt 5.3.1 erwähnt, in diesem Fall einige wichtige 
Unterschiede zu den nationalen VGR-Konzepten (z. B. 
hinsichtlich der Grundgesamtheit und bestimmter Trans
aktionen). 

5.4.2.2 Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen (Kon
sumerhebungen) 

Neben Angaben über den Konsum liefern diese Erhe
bungen auch Daten über die Bestandteile des Einkom
mens der privaten Haushalte. Im allgemeinen sind diese 
Angaben jedoch nicht so detailliert wie die Daten der 
Statistiken über die Einkommensverteilung. Die Erhe
bungsstichproben sind im allgemeinen wesentlich klei
ner als bei den Stat ist iken über die 
Einkommensverteilung, so daß die Regionaldaten aus 
den Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen in den 
meisten Ländern weniger zuverlässig sind. Die meisten 
Regionaldaten über die Konsumausgaben z. B. werden 
daher nicht aus den Erhebungen über Wirtschaftsrech
nungen bzw. den Konsumerhebungen entnommen. 

5.4.2.3 Sonstige Quellen 

a. Für die im primären Einkommensverteilungskonto 
verbuchten Transaktionen kommen vor allem folgen
de statistische Quellen in Frage: 

- Selbständigeneinkommen: Regionalkonten der 
Landwirtschaft, Regionalkonten nach Wirtschaftsbe
reichen, steuerliche Quellen, Wohnungserhebungen; 

- Betriebsüberschuß: Wohnungserhebungen; 

- Bruttolöhne und -gehälter: jährliche Lohn- und Ge
haltsmeldungen, Statistiken über die Löhne und Ge
hälter im öffentlichen Dienst, Angaben über die 
Anzahl der Arbeitnehmer in der Region, Angaben 
über die Anzahl der in der Region ansässigen Perso
nen, die einen Arbeitsplatz im Ausland haben; 

- Sozialbeiträge der Arbeitgeber: Regionalstatistiken 
der Sozialversicherungsträger und privater Sozial
schutzsysteme, Angaben über die Anzahl der Arbeit
nehmer in der Region; 

- empfangene Zinsen: steuerliche Quellen, regionale 
Aufgliederung der Forderungen aus Finanzinstru
menten (insbesondere Einlagen); 

- Ausschüttungen und Entnahmen: steuerliche Quel
len, Angaben über die regionale Aufgliederung des 
Umsatzes und/oder Einkommens privater Unterneh
men; 

- Vermögenseinkommen aus Versicherungsverträ
gen: demographische Quellen, zur Regionalisierung 
der Prämien (Schadenversicherungen) und der So
zialbeiträge (private Sozialschutzsysteme) verwen
dete Quellen; 

- Pachteinkommen: Regionalkonten der Landwirt
schaft, Daten über Vorkommen von Bodenschätzen; 

- gezahlte Zinsen: Regionaldaten über ausstehende 
Wohnbau- und Konsumentenkredite. 
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b. Für die im Konto der sekundären Einkommensvertei
lung (Ausgabenkonzept) verbuchten Transaktionen 
kommen vor allem folgende statistische Quellen in 
Frage: 

- Sozialleistungen: Regionalstatistiken der Sozialver
sicherungsträger und privater Sozialschutzsysteme, 
Regionalstatistiken von Sozialschutzsystemen ohne 
spezielle Deckungsmittel; 

- Schadenversicherungsleistungen: Regionalindika
toren für jene Risikoarten, für die eine Leistung er
bracht wird (regionale Bevölkerungsstruktur, Struktur 
des regionalen Wohnungsbestandes, Anzahl der Un
fälle usw.); 

- empfangene übrige laufende Transfers: Konten des 
Staates (einschließlich der Regionalkonten der Ge
meinden), Konten der privaten Organisationen ohne 
Erwerbszweck, demographische und sozioökonomi-
sche Daten; 

- Einkommen- und Vermögensteuern: Steuerstatisti
ken nach Regionen, Regionalkonten der Gemein
den; 

- tatsächliche Sozialbeiträge: Regionalstatistiken der 
Sozialversicherungsträger und privater Sozialschutz
systeme, Anzahl der Arbeitnehmer in den verschie
denen Regionen, demographische Daten; 

- Nettoprämien für Schadenversicherungen: Regio
nalindikatoren für jene Risikoarten, für die eine Lei
stung erbracht wird; 

- geleistete übrige laufende Transfers: Regionalstruk
tur der Auslandsaktiva in den einzelnen Regionen, 
soziodemographische Daten. 

c. Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ver
brauchskonzept): 

Die wichtigste statistische Quelle für die auf der Auf
kommensseite des Kontos der sekundären Einkom
mensverteilung (Verbrauchskonzept) verbuchten 
sozialen Sachleistungen sind die Regionalstatistiken 
der Sozialversicherungsträger. 

Zur Aufgliederung bestimmter Leistungen, etwa der 
Sachleistungen privater Organisationen ohne Er
werbszweck, müssen wahrscheinlich demographi
sche Daten verwendet werden. Die regionale 
Aufgliederung von individuell zurechenbaren Sach
leistungen könnte anhand bestimmter bereits beste
hender Quellen erfolgen, dürfte jedoch spezielle 
Arbeiten erfordern; dies gilt insbesondere für die 
Regionalisierung der Leistungen des Zentralstaates. 

d. Einkommensverwendungskonto: 

Zur Regionalisierung des Konsums der privaten 
Haushalte könnten Daten aus den Erhebungen über 
Wirtschaftsrechnungen bzw. den Konsumerhebun
gen zusammen mit soziodemographischen Daten 
und allen verfügbaren Umsatzdaten der Unterneh
men der Region verwendet werden. 

Gemessen werden soll der Konsum der in den Ge
bieten der einzelnen Regionen und der Extra-Regio 
ansässigen privaten Haushalte und nicht der Kon
sum im Gebiet der einzelnen Regionen. 

Die Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche 
wird im wesentlichen anhand ihrer einzelnen Be
standteile regionalisiert, d. h. der Sozialbeiträge (Ver
wendungsseite des Kontos der sekundären 
Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept)), des 
Vermögenseinkommens aus Versicherungsverträ
gen (Aufkommensseite des primären Einkommens
verteilungskontos) und der Sozialleistungen 
(Aufkommensseite des Kontos der sekundären Ein
kommensverteilung (Ausgabenkonzept)). Der bei 
der Berechnung dieser Position in Abzug gebrachte 
Dienstleistungskonsum kann analog zu den an die 
Pensionskassen gezahlten tatsächlichen Sozialbei
träge regionalisiert werden. 

5.4.3 Die Regionalisierung einiger problematischer 
Transaktionen 

5.4.3.1 Die Behandlung von Versicherungen, privaten 
Sozialschutzsystemen und Renten bzw. Pensionen in 
den Konten der privaten Haushalte 

Ernste, nicht leicht zu lösende Probleme der Datenver
fügbarkeit treten bei Transaktionen im Zusammenhang 
mit Versicherungen, privaten Sozialschutzsystemen und 
Renten bzw. Pensionen auf, wie: 

D.44 Vermögenseinkommen aus Versicherungs
verträgen 

D.611 tatsächliche Sozialbeiträge 

D.622 Sozialleistungen aus privaten Sicherungs
systemen 

D.71 Nettoprämien für Schadenversicherungen 

D.72 Schadenversicherungsleistungen 

D.8 Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche. 

Es ist zu überlegen, inwieweit diese Transaktionen in 
den Regionalkonten berücksichtigt werden sollten. Zwei 
Alternativen bieten sich an: 

a. Alle Transaktionen werden in den Regionalkonten 
berücksichtigt. 

b. Beim privaten Sozialschutz (z. B. Renten bzw. Pen
sionen und Schadenversicherung) wird Transaktion 
D.44 ignoriert. Dies wirkt sich auf das Primäreinkom
men aus, nicht jedoch auf das verfügbare Einkom
men. 

Der Schwerpunkt bei der Analyse von Regionalkonten 
liegt eher auf der regionalen Struktur der Aggregate als 
auf dem Niveau dieser Aggregate in den einzelnen Re
gionen. Welche Alternative gewählt wird, hängt daher 
davon ab, inwieweit die regionale Aufgliederung der 
Kontensalden von unzureichenden Regionaldaten oder 
dem Fehlen derartiger Daten beeinflußt wird und inwie
weit die in den Konten ausgewiesenen Aggregate unrea
listisch werden. 

Im Zusammenhang mit Lebensversicherungen muß 
D.44 jedoch auf jeden Fall geschätzt werden, unabhän
gig davon, welche Alternative gewählt wird. Lebensver
sicherungsrückstellungen werden, obwohl sie von den 
Lebensversicherungsgesellschaften gebildet und ver
waltet werden, als Forderungen der versicherten Haus
halte behandelt und sind nicht Teil des Reinvermögens 
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der Versicherungsgesellschaften. Sie werden zusam
menfassend bezeichnet als Ansprüche privater Haus
halte aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen 
(vgl. SNA 7.124). Die Rückstellungen selbst können in 
Wertpapieren, Grundstücken oder anderen Aktiva ange
legt werden, aus denen Vermögenseinkommen erzielt 
wird. Dieses Vermögenseinkommen muß daher den 
privaten Haushalten zugerechnet werden, die Lebens
versicherungen abgeschlossen haben, und nicht den 
Versicherungsgesellschaften, die die Rückstellungen für 
diese privaten Haushalte verwalten (vgl. SNA 7.124). 

Der vorstehende Absatz zeigt, daß eine Verbindung 
angenommen wird zwischen den in der Vergangenheit 
gezahlten Lebensversicherungsprämien und dem Ver
mögenseinkommen aus der Anlage der Rückstellungen. 
Dies impliziert eine Forderung der in der Region ansäs
sigen Bevölkerung, die Versicherungsverträge abge
schlossen hat. 

5.4.3.2 Direkte Sozialleistungen und unterstellte Soz
ialbeiträge der Arbeitgeber 

Die Beziehung zwischen den direkten Sozialleistungen 
und den unterstellten Sozialbeiträgen der Arbeitgeber 
richtet sich nach der Situation und den Eigenschaften 
der betreffenden Unternehmen bzw. Institutionen. 

Bei privaten Arbeitgebern geht man davon aus, daß das 
System auf nationaler Ebene ausgeglichen ist, d. h. daß 
die unterstellten Sozialbeiträge (unter Berücksichtigung 
etwaiger Sozialbeiträge der Arbeitnehmer) gleich den 
direkten Sozialleistungen sind. Dieser Ansatz wird daher 
auch auf regionaler Ebene empfohlen. 

Für Systeme öffentlicher Unternehmen und des Staates 
zur Alters- und Hinterbliebenenversorgung, aus denen 
Versorgungsbezüge an die früheren Arbeitnehmer ge
zahlt werden, gilt folgendes: Bei einem stabilen, norma
len Verhältnis der derzeit Beschäftigten zu den Renten 
beziehenden früheren Arbeitnehmern geht man davon 
aus, daß das betreffende System auf nationaler Ebene 
ausgeglichen ist, und es wird dieselbe Vorgehensweise 
wie bei privaten Arbeitgebern empfohlen. 

Bei einer unverhältnismäßigen Relation der gegenwärtig 
Beschäftigten zu den Renten beziehenden früheren Ar
beitnehmern können die unterstellten Sozialbeiträge 
nicht über die direkten Sozialleistungen gemessen wer
den. Zu ihrer Ermittlung muß man vielmehr auf die Zahl 
der beschäftigten Arbeitnehmer und die an vergleichba
re Systeme gezahlten Beiträge zurückgreifen. Eine der
artige Berechnung ergibt für die unterstellten 
Sozialbeiträge meistens einen wesentlich niedrigeren 
Wert als die Differenz aus den direkten Sozialleistungen 
und den Sozialbeiträgen der Arbeitnehmer. In der Rea
lität wird diese Lücke - vollständig oder teilweise - durch 
Transfers des Staates oder anderer Sozialschutzsyste
me geschlossen. (Wird das Ungleichgewicht aus
schließlich durch Transfers behoben, erhält man die 
unterstellten Sozialbeiträge, indem man die Sozialbeiträ
ge der Arbeitnehmer und die Transfers von den direkten 
Sozialleistungen in Abzug bringt.) Auf nationaler wie 
auch auf regionaler Ebene können daher die unterstell
ten Sozialbeiträge von den direkten Sozialleistungen 
abweichen. Die Differenz entspricht der regionalen Ver
teilung des demographischen Ungleichgewichts im Al
tersversorgungssystem. 

5.4.3.3 Übrige laufende Transfers 

Es ist zu erwarten, daß zwischen den privaten Haushal
ten viele derartige interregionale Transaktionen stattfin
den. Ein Beispiel sind die Transfers eines privaten 
Haushalts an ein in einer anderen Region lebendes und 
studierendes Familienmitglied. Die Summe der regiona
len Transaktionen ist daher nicht gleich der entsprechen
den Summe in den nationalen VGR. 

Daher wird vorgeschlagen, daß die auf der Aufkom
mens- und die auf der Verwendungsseite zu verbuchen
den Ausprägungen dieser Transaktion zu einer auf der 
Aufkommensseite des Kontos der sekundären Einkom
mensverteilung (Ausgabenkonzept) zu verbuchenden 
Nettotransaktion D.75 zusammengefaßt werden. Die 
Regionalisierung dieser Transaktion hängt vor allem von 
den praktischen Gegebenheiten ab, denn je nach Land 
liegen unterschiedliche Informationen vor. Generell soll
te das auf korrelierende Regionalindikatoren zurückgrei
fende Top-down-Verfahren eingesetzt werden. 

5.5 Endgültige und vorläufige Konten 

Die Vorschläge zur Regionalisierung der Transaktionen 
(Untergliederung der Transaktionen, statistische Quel
len und Indikatoren, primäre Verwendung des Bottom-
up-Verfahrens, Untersuchung der Zuverlässigkeit der 
regionalen Aufgliederungen usw.) gelten überwiegend 
für die Erstellung der endgültigen Regionalkonten der 
privaten Haushalte. Ihre Anwendung für die vorläufigen 
Konten wird häufig nicht möglich sein. Aufgrund fehlen
der Regionalquellen wird das für die endgültigen Konten 
verwendete Verfahren in verschiedener Hinsicht ange
paßt werden müssen. 

Dieses Problem könnte u. a. dadurch gelöst werden, 
daß zur Erstellung vorläufiger Konten die Daten für ein 
bestimmtes Jahr mit Hilfe von (regionalen) Konjunkturin
dikatoren extrapoliert werden. Das einfachste Verfahren 
wäre die Extrapolation der Regionaldaten mit Hilfe von 
Angaben über die Entwicklung der entsprechenden na
tionalen Gesamtwerte, wobei als regionaler Verteilungs
schlüssel die regionale Aufgliederung einer Transaktion 
im letzten Jahr, für das endgültige Daten vorliegen, 
verwendet wird. Bei dieser Regionalisierungsmethode 
handelt es sich im wesentlichen um ein grobes Top-
down-Verfahren. Anschließend muß überprüft werden, 
ob ein derartig grobes, aber einfaches Verfahren gute 
Vorausschätzungen der endgültigen Regionalkonten lie
fert. 

Neben diesem Top-down-Verfahren könnte auch ein 
gemischtes Verfahren verwendet werden. Die Werte für 
die einzelnen Regionen aus den letzten endgültigen 
Konten werden mit Hilfe geeigneter Indikatoren voraus
geschätzt, und die so erhaltene Vorausschätzung wird 
dann zur Aufgliederung des nationalen Wertes verwen
det. Diese beiden Verfahren schließen natürlich nicht 
aus, daß bestimmte Transaktionen in den vorläufigen 
Konten mit Hilfe von direkten Informationen oder statisti
schen Indikatoren für das betrachtete Jahr ermittelt wer
den. 

Ob die Extrapolationsverfahren verfeinert werden kön
nen, hängt davon ab, wie aktuell die entsprechenden 
regionalen Konjunkturindikatoren sind. Es muß jedoch 
auf jeden Fall berücksichtigt werden, daß der mit verfei-
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nerten Extrapolationsverfahren verbundene Zeit- und 
Kostenaufwand das Ergebnis rechtfertigen muß. 

Die Gliederungsebene der Transaktionen dürfte bei der 
Erstellung von vorläufigen Konten höher sein als bei der 
Erstellung der endgültigen Konten. Vorläufige Konten 
könnten daher auf einer höheren Gliederungsebene dar
gestellt und veröffentlicht werden. 

Die Untersuchung der Zuverlässigkeit der regionalen 
Aufteilungen, die einen wichtigen Aspekt bei der Erstel

lung der endgültigen Konten darstellt, muß für die 
Zwecke der vorläufigen Konten angepaßt werden, 
insbesondere weil das Top-down-Verfahren dominieren 
wird. Die Zuverlässigkeit wird darüberhinaus bis zu 
einem gewissen Grad von der Zuverlässigkeit der 
endgültigen Konten abhängen, da bestimmte regionale 
Aufgliederungen direkt auf den Aufgliederungen in den 
endgültigen Konten basieren werden. 
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ANHANG I 

DETAILS DER EINZELNEN TRANSAK
TIONEN 

1.Primäres Einkommensverteilungskonto der 
privaten Haushalte 

B.2/B.3 Betriebsüberschuß/Selbständigeneinkommen 

Das Selbständigeneinkommen ist der Betriebsüber
schuß privater Haushalte, bei denen es sich um Ein
zelunternehmen oder Personengesellschaften ohne ei
gene Rechtspersönlichkeit - soweit sie nicht als Quasi
Kapitalgesellschaften behandelt werden - handelt, deren 
Hauptfunktion darin besteht, Waren und Dienstleistun
gen zu produzieren, die zu wirtschaftlich signifikanten 
Preisen verkauft oder anderweitig am Markt abgesetzt 
werden (ESVG 2.76). 

Beim Betriebsüberschuß handelt es sich im Falle der 
privaten Haushalte um den Betriebsüberschuß aus der 
Produktion von Dienstleistungen aus eigengenutzten 
Wohnungen. 

D.1 Arbeitnehmerentgelt (ESVG 4.02) 

"Das Arbeitnehmerentgelt... umfaßt sämtliche Geld- und 
Sachleistungen, die von einem Arbeitgeber an einen 
Arbeitnehmer erbracht werden, und zwar als Entgelt für 
die von diesem im Darstellungszeitraum geleistete Ar
beit." 

Das Arbeitnehmerentgelt untergliedert sich in: 

D.11 Bruttolöhne und -gehälter; sie umfassen: 

a. Bruttolöhne und -gehälter in Form von Geldleistungen 
(ESVG 4.03): 

- regelmäßig gezahlte Grundlöhne und -gehälter; 

- Zuschläge für Überstunden usw.; 

- Teuerungszulagen usw.; 

- Ergebnisprämien, Produktivitätszuschläge usw.; 

- Fahrtkostenzuschüsse; 

- Entgelte für arbeitsfreie Feiertage und bezahlte 
Urlaubstage; 

- Provisionen, Trinkgelder usw.; 

- Prämien und andere Sonderzahlungen auf Lei
stungsbasis; 

- Zahlungen von Arbeitgebern an ihre Arbeitnehmer 
zum Zweck der Vermögensbildung; 

- außertarifliche Sonderzahlungen im Falle des Aus
scheidens eines Arbeitnehmers aus dem Unterneh
men; 

- Wohnungszuschüsse, die Arbeitgeber in bar an ihre 
Arbeitnehmer zahlen; 

b. Bruttolöhne und -gehälter in Form von Sachleistun
gen (ESVG 4.04, 4.05): 

"Bruttolöhne und -gehälter in Form von Sachleistungen 
umfassen Waren, Dienstleistungen und sonstige Lei
stungen, die unentgeltlich oder verbilligt von den Arbeit

gebern zur Verfügung gestellt werden und von den 
Arbeitnehmern nach eigenem Ermessen zur Befriedi
gung ihrer eigenen Bedürfnisse oder der Bedürfnisse 
von Mitgliedern ihres Haushalts verwendet werden kön
nen. Diese Waren, Dienstleistungen und sonstigen Lei
stungen dienen nicht primär dem Produktionsprozeß 
des Arbeitgebers. Für die Arbeitnehmer sind Bruttolöhne 
und -gehälter in Form von Sachleistungen zusätzliches 
Einkommen, da sie einen Marktpreis hätten zahlen müs
sen, wenn sie diese Leistungen gekauft hätten." 

Die gängigsten Arten von Bruttolöhnen und -gehältern in 
Form von Sachleistungen sind: 

- Mahlzeiten und Getränke; 

- auf Rechnung des Arbeitgebers erbrachte oder 
gekaufte Wohnungsdienstleistungen; 

- Bekleidung; 

- Fahrzeuge und andere dauerhafte Güter, die den 
Arbeitnehmern zur persönlichen Benutzung zur Ver
fügung gestellt werden; 

- Freifahrten und -flüge für die Arbeitnehmer von 
Eisenbahn- oder Fluggesellschaften; 

- Deputatkohle für Bergarbeiter; 

- Sport-, Freizeit- und Ferieneinrichtungen für Arbeit
nehmer und ihre Familien; 

- Beförderung zum und vom Arbeitsplatz, Parkmög
lichkeiten; 

- Betriebskinderkrippen; 

- Zahlungen der Arbeitgeber an Betriebsräte; 

- Wert der an Arbeitnehmer ausgegebenen Gratisak
tien; 

- der geschätzte Wert der Zinseinsparungen aus 
zinsverbilligten oder zinsfreien Darlehen. 

D. 12 Sozialbeiträge der Arbeitgeber (ESVG 4.08): 

"In das Arbeitnehmerentgelt ist ein Betrag in Höhe des 
Wertes der Sozialbeiträge einzubeziehen, die von den 
Arbeitgebern geleistet werden, um ihren Arbeitnehmern 
Anspruch auf Sozialleistungen zu sichern. Bei den So
zialbeiträgen der Arbeitgeber handelt es sich entweder 
um tatsächliche oder um unterstellte Beiträge." 

D. 121 Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
(ESVG 4.09): 
"...Zahlungen [der Arbeitgeber] an Versicherungsträger 
(Sozialversicherung und andere mit speziellen Dek-
kungsmitteln finanzierte Sicherungssysteme) zugunsten 
ihrer Arbeitnehmer. Diese Zahlungen umfassen die ge
setzlich vorgeschriebenen, die gewohnheitsmäßig ge
währten, die vertraglichen sowie die freiwilligen Beiträge 
zur Versicherung gegen soziale Risiken oder Bedürfnis
se ... Obwohl diese Arbeitgeberbeiträge von den Arbeit
gebern direkt an die Versicherungsträger gezahlt 
werden, sind sie als ein Bestandteil des Arbeitnehme
rentgelts anzusehen, den die Arbeitnehmer empfangen 
und anschließend an die Versicherungsträger abfüh
ren." 

D. 122 Unterstellte Sozialbeiträge (ESVG 4.10): 
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"...Gegenwert von Sozialleistungen ..., die von den Ar
beitgebern direkt, also ohne Zwischenschaltung einer 
Versicherungsgesellschaft oder einer rechtlich selbstän
digen Pensionskasse und ohne daß zu diesem Zweck 
spezielle Fonds oder spezielle Rückstellungen gebildet 
werden, an die von ihnen gegenwärtig oder früher be
schäftigten Arbeitnehmer oder sonstige Berechtigte ge
zahlt werden". 

D.4 Vermögenseinkommen, Aufkommen (ESVG 4.41): 

"Vermögenseinkommen ... ist das Einkommen, das der 
Eigentümer einer finanziellen Forderung oder von nicht-
produziertem Sachvermögen als Gegenleistung dafür 
erhält, daß er einer anderen institutionellen Einheit finan
zielle Mittel oder nichtproduziert.es Sachvermögen zur 
Verfügung stellt." 

Vermögenseinkommen werden untergliedert in: 

D. 41 (empfangene) Zinsen: 

- Zinsen auf Einlagen bei Banken, auf Kredite und auf 
sonstige Forderungen; 

- Zinsen auf Wertpapiere (ohne Anteilsrechte) und 
Finanzderivate; 

D.42 Ausschüttungen und Entnahmen: 

- Ausschüttungen (D.421); 

- Gewinnentnahmen (D.422); 

D.43 Reinvestierte Gewinne aus der übrigen Welt: diese 
Position kann bei privaten Haushalten vernachlässigt 
werden; 

D.44 Vermögenseinkommen aus Versicherungsverträ
gen; 

D.45 Pachteinkommen: Pachten, die Grundeigentümer 
von den Pächtern erhalten. 

D.4 Vermögenseinkommen, Verwendung: 

D.41 (gezahlte) Zinsen, einschließlich Zinszahlungen in 
Zusammenhang mit der Produktionstätigkeit von Unter
nehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit; 

D.45 Pachteinkommen: Pachten, die Pächter an 
Grundeigentümer zahlen. 

B.5 Primäreinkommen: Kontensaldo. 

2. Konto der sekundären Einkommensverteilung 
(Ausgabenkonzept) der privaten Haushalte 

D.62 Monetäre Sozialleistungen: Sie umfassen (ESVG 
4.103): 

D.621 Geldleistungen der Sozialversicherung, die an 
private Haushalte von Institutionen der Sozialversiche
rung erbracht werden (außer Erstattungen); 

D.622 Soziaileistungen aus privaten Sicherungssyste
men, die an private Haushalte von Versicherungsgesell
schaften oder anderen institutionellen Einheiten, die 
private Sozialschutzsysteme (mit speziellen Dek-
kungsmitteln) verwalten, erbracht werden; 

D.623 Sonstige Sozialleistungen der Arbeitgeber, die 
von Arbeitgebern, die Sozialschutzsysteme ohne spezi
elle Deckungsmittel verwalten, an die von ihnen be

schäftigten Arbeitnehmer sowie deren Angehörige oder 
Hinterbliebene gezahlt werden. 

Beispiele sind: 

- die uneingeschränkte oder eingeschränkte Lohn-
und Gehaltsfortzahlung im Falle von Krankheit, Un
fall, Mutterschaft usw.; 

- Kindergeld, Ehegattenzuschläge, Erziehungszula
gen und andere Zulagen für Familienangehörige; 

- die Zahlung von Alters- und Hinterbliebenenrenten 
an frühere Arbeitnehmer oder deren Hinterbliebene; 

- allgemeine medizinische Versorgung, die nicht mit 
der Arbeit des Arbeitnehmers in Zusammenhang 
steht; 

- Unterbringung in Genesungs- und Altenheimen; 

D.624 Sonstige soziale Geldleistungen, die an private 
Haushalte von staatlichen Einheiten geleistet werden 
und die sich zwar auf die durch Sozialschutzleistungen 
gedeckten Bedürfnisse beziehen, jedoch nicht im Rah
men eines Sozialschutzsystems erbracht werden. 

D.7 Sonstige laufende Transfers (Aufkommen): Sie um
fassen: 

D.72 Schadenversicherungsleistungen (ESVG 4.112): 
Hierbei handelt es sich um die Beträge, die aufgrund von 
Schadenversicherungsverträgen von Versicherungsge
sellschaften zur Regelung von Schadensfällen zu zahlen 
sind, die Personen oder Sachen erleiden; 

D.75 Übrige laufende Transfers, wie 

- laufende Transfers zwischen privaten Haushalten 
(ESVG 4.129, 4.131): 

Sie umfassen sämtliche laufende Geld- und Sach
transfers, die gebietsansässige private Haushalte 
von anderen gebietsansässigen oder von gebiets
fremden privaten Haushalten empfangen. Hierbei 
handelt es sich insbesondere um Geldüberweisun
gen von Auswanderern und dauernd in anderen Re
gionen oder im Ausland wohnenden Arbeitnehmern 
an ihre in der Herkunftsregion bzw. im Herkunftsland 
verbliebenen Familienangehörigen. Die Position um
faßt fernerTransfers privater Haushalte an studieren
de Familienmitglieder mit eigener Haushaltsführung 
(vgl. Abschnitt 3.3.h); 

- Entschädigungszahlungen: 

- gerichtlich angeordnete Pflichtzahlungen; 

- freiwillige Zahlungen des Staates oder von privaten 
Organisationen ohne Erwerbszweck; 

- sonstige laufende Transfers: 

- Reisestipendien und Belohnungen, die vom Staat 
an gebietsansässige oder gebietsfremde private 
Haushalte gewährt werden; 

- wiederkehrende Zahlungen des Staates an private 
Haushalte als Prämien für Sparleistungen im Berech
nungszeitraum; 

- Unterstützungszahlungen von Kapitalgesellschaf
ten (Sponsoring), wenn es sich bei ihnen nicht um 
Käufe von Werbe- oder sonstigen Dienstleistungen 
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handelt (ζ. Β. Transfers für Wohltätigkeitszwecke 
oder Stipendien); 

 Lotterien und Spiel. 

D.5 Einkommen und Vermögensteuern (ESVG 4.77): 

"Die Einkommen und Vermögensteuern umfassen ... 
alle laufenden Zwangsabgaben in Form von Geld oder 
Sachleistungen, die regelmäßig vom Staat und von der 
übrigen Welt ohne Gegenleistung auf Einkommen und 
Vermögen von institutionellen Einheiten erhoben wer
den. Eingeschlossen sind einige regelmäßig zu entrich
tende Steuern, die weder auf das Einkommen noch auf 
das Vermögen erhoben werden." 

Die Position umfaßt: 

D.51 Einkommensteuern (ESVG 4.78): 

 "Steuern auf das Einkommen von natürlichen Perso
nen oder privaten Haushalten (Einkommen aus un
selbständiger Arbeit, Vermögenseinkommen, 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit, Renten usw.) 
einschließlich von den Arbeitgebern einbehaltener 
Steuern. Eingeschlossen sind Steuern auf das Ein
kommen der Eigentümer von Unternehmen ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit;" 

 Steuern auf Umbewertungsgewinne; 

 Steuern auf Lotterie und Spielgewinne, die auf die 
von den Gewinnern erhaltenen Beträge zu entrichten 
sind. 

D.59 Sonstige direkte Steuern und Abgaben (ESVG 
4.79): 

 laufende Abgaben auf das Vermögen; hierzu gehö
ren die Steuern, die von den Eigentümern (ein
schließlich Wohnungseigentümern, die ihre 
Wohnung selbst nutzen) und/oder den Mietern oder 
Pächtern regelmäßig auf das Eigentum an oder die 
Nutzung von Grundstücken oder Gebäuden zu ent
richten sind, sowie laufende Steuern auf das Rein
vermögen und andere Vermögenswerte, nicht jedoch 
sonstige Produktionsabgaben (die von den Unter
nehmen zu entrichten sind); 

 Kopfsteuern, die unabhängig von Einkommen und 
Vermögen erhoben werden; 

 Ausgabensteuern, die auf die Gesamtausgaben von 
natürlichen Personen oder privaten Haushalten zu 
entrichten sind; 

 Zahlungen von privaten Haushalten für Berechtigun
gen zum Erwerb oder zur Nutzung von Kraftfahrzeu
gen, Booten oder Flugzeugen (die nicht zu 
gewerblichen Zwecken genutzt werden) oder für 
Jagd oder Angelscheine oder Schießgenehmigun
gen. 

D.61 Sozialbeiträge. Sie umfassen: 

D.611 Tatsächliche Sozialbeiträge (ESVG 4.92): 

 D.6111 : Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber: 
Sie sind mit Strom D.121 identisch; 

 D.6112: Sozialbeiträge der Arbeitnehmer: Diese 
Transaktion umfaßt "die tatsächlich gezahlten Beiträ
ge sowie, im Falle von mit speziellen Dek

kungsmitteln finanzierten Sicherungssystemen, die 
zusätzlichen Beiträge in Höhe der auf die Versiche
rungsnehmer entfallenden Vermögenseinkommen, 
die den an den Systemen teilnehmenden Arbeitneh
mern zufließen, abzüglich der Dienstleistungsentgel
te" (ESVG 4.92.D); 

 D.6113 Sozialbeiträge der Selbständigen und Nich
terwerbstätigen; 

D.612 Unterstellte Sozialbeiträge (vgl. Strom D.122). 

D.7 Sonstige laufende Transfers (Verwendung): Sie um
fassen: 

D.71 Nettoprämien für Schadenversicherungen (ESVG 
4.109): 

Die Prämien für Schadenversicherungen umfassen Prä
mien aufgrund von Versicherungsverträgen, die von ein
zelnen privaten Haushalten abgeschlossen wurden. Bei 
den von einzelnen privaten Haushalten abgeschlosse
nen Schadenversicherungsverträgen handeltes sich um 
die Versicherungsverträge, die außerhalb des Sozial
schutzsystems ohne Beteiligung von Arbeitgebern und 
vom Staat abgeschlossen werden; 

D.75 Übrige laufende Transfers, etwa: 

 laufende Transfers zwischen privaten Haushalten 
(ESVG 4.129): 

Sie umfassen sämtliche laufende Geld und Sach
transfers, die gebietsansässige private Haushalte an 
andere gebietsansässige oder an gebietsfremde pri
vate Haushalte leisten. Hierbei handelt es sich insbe
sondere um Geldüberweisungen von Auswanderern, 
Arbeitnehmern oder dauerhaft in einer Region woh
nenden privaten Haushalten an ihre in anderen Re
gionen oder im Ausland lebenden 
Familienangehörigen. Die Position umfaßt ferner 
Transfers privater Haushalte an studierende Famili
enmitglieder mit eigener Haushaltsführung (vgl. Ab
schnitt 3.3.h); 

 laufende Transfers an private Organisationen ohne 
Erwerbszweck (ESVG 4.126): 

a. regelmäßig wiederkehrende Mitgliedsbeiträge von 
privaten Haushalten an Gewerkschaften, politische, 
sportliche, kulturelle, religiöse Vereinigungen usw. im 
Sektor private Organisationen ohne Erwerbszweck; 

b. Spenden (außer Vermächtnissen und Schenkun
gen) von privaten Haushalten an private Organisatio
nen ohne Erwerbszweck; 

c. Erstattungen von Leistungen, die private Haushal
te von Wohlfahrtseinrichtungen erhalten haben; 

 Lotterien und Spiel (ESVG 4.135). 

B.6 Verfügbares Einkommen (Ausgabenkonzept): Kon
tensaldo. 

3. Konto der sekundären Einkommensverteilung 

(Verbrauchskonzept) der privaten Haushalte 

D.63 Soziale Sachtransfers (ESVG 4.104): 

"Soziale Sachtransfers ... sind Waren und Dienstleistun
gen, die einzelnen privaten Haushalten von staatlichen 
Einheiten und von privaten Organisationen ohne Er
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werbszweck als Sachtransfers zur Verfügung gestellt 
werden ... Soziale Sachtransfers können aus Steuerein
nahmen, sonstigen staatlichen Einkommen oder Sozial
versicherungsbeiträgen bzw., im Falle von privaten 
Organisationen ohne Erwerbszweck, aus Schenkungen 
oder Vermögenseinkommen finanziert werden." 

Die Position umfaßt: 

D.631 Soziale Sachleistungen (ESVG 4.105): 

- Erstattungen der Sozialversicherung: von Institutio
nen der Sozialversicherung vorgenommene Erstat
tungen von genehmigten Ausgaben der privaten 
Haushalte für bestimmte Waren oder Dienstleistun
gen; 

- sonstige Sachleistungen der Sozialversicherung: 
medizinische Versorgung durch Institutionen der So
zialversicherung; 

- sonstige soziale Sachleistungen: Sachtransfers, die 
von der Art her den Sachleistungen der Sozialversi
cherung vergleichbar sind, jedoch nicht im Rahmen 
eines Sozialschutzsystems erfolgen; 

D.632 Individuell zurechenbare Sachleistungen (ESVG 
4.106): 

- Sie umfassen Waren und Dienstleistungen, die einzel
nen Haushalten von sonstigen Nichtmarktproduzenten 
innerhalb des Staates oder von privaten Organisationen 
ohne Erwerbszweck kostenlos oder zu einem sehr ge
ringen Preis zur Verfügung gestellt werden. Beispiele 
sind Bildung und Wohnung sowie Kultur- und Freizeit
dienstleistungen. 

B.7 Verfügbares Einkommen (Verbrauchskonzept): 
Kontensaldo. 

4. Einkommensverwendungskonto (Ausgabenkon
zept) der privaten Haushalte 

D.8 Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche 
(ESVG 4.141): 

"...diese Position hat den Zweck, in der Ersparnis der 
privaten Haushalte die Veränderung der Dek-
kungsrückstellungen für Pensionen einzubeziehen, auf 
die die privaten Haushalte einen festen Anspruch haben 
und die durch Prämien- und Beitragszahlungen entste
hen, die im Konto der sekundären Einkommensvertei
lung als Sozialbeiträge nachgewiesen werden". 

P.3 Konsumausgaben: Sie umfassen (ESVG 3.75): 

- innerhalb oder außerhalb des Wirtschaftsgebiets der 
Region am Markt erfolgende Waren- und Dienstlei
stungskäufe; 

- im Fall der Konsumausgaben des Staates und der 
privaten Organisationen ohne Erwerbszweck den 
Teil der von den privaten Haushalten bezahlten Wa
ren und Dienstleistungen, der ihnen vom Staat oder 
privaten Organisationen ohne Erwerbszweck erstat
tet wird; 

- Konsum aufgrund der Eigenproduktion von privaten 
Haushalten. 

B.8 Sparen: Kontensaldo. 

5. Einkommensverwendungskonto (Verbrauchs
konzept) der privaten Haushalte 

D.8 Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche. 

P.4 Konsum (Verbrauchskonzept): Diese Position um
faßt neben den Konsumausgaben die sozialen Sa
chtransfers (ESVG 3.77). 
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ANHANG II 

VERBINDUNGEN ZWISCHEN EINZELNEN 
TRANSAKTIONEN 
An dieser Stelle sei auf die Verbindungen zwischen 
einzelnen Transaktionen hingewiesen: 

- Tatsächliche Sozialbeiträge: Die auf der Aufkom
mensseite des primären Einkommensverteilungs
kontos verbuchten tatsächlichen Sozialbeiträge der 
Arbeitgeber sind mit denen identisch, die auf der 
Verwendungsseite des Kontos der sekundären Ein
kommensverteilung (Ausgabenkonzept) ausgewie
sen werden. Im Falle eines privaten 
Sozialschutzsystems schließen die auf der Verwen
dungsseite des Kontos der sekundären Einkom
mensverteilung (Ausgabenkonzept) erscheinenden 
Sozialbeiträge das Vermögenseinkommen aus Ver
sicherungsverträgen ein. Diese zusätzlichen Beiträ
ge sind nämlich zu den Beiträgen der Arbeitnehmer 
und nicht zu denen der Arbeitgeber hinzuzurechnen. 
In gleicher Weise sind durch Abzüge von den Arbeit
nehmerbeiträgen Dienstleistungen zu unterstellen. 

- Unterstellte Sozialbeiträge: Die unterstellten Sozial
beiträge, die als Teil der Sozialbeiträge der Arbeitge
ber (auf der Aufkommensseite) des primären 
Einkommensverteilungskontos ausgewiesen wer
den, sind mit denen identisch, die auf der Verwen
dungssei te des Kontos der sekundären 
Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) stehen. 

Soziale Sachtransfers: Der Betrag der auf der Auf
kommensseite des Kontos der sekundären Einkom-
mensvert eilung (Verbrauchskonzept) 
ausgewiesenen sozialen Sachtransfers ist gleich der 
Differenz zwischen dem Konsum nach dem Ver
brauchskonzept und den Konsumausgaben (Ein
kommensverwendungskonten). 

Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche: Sie 
ist gleich den an die Pensionskassen gezahlten tat
sächlichen Sozialbeiträgen und dem Vermögensein
kommen aus Versicherungsverträgen abzüglich der 
von den Pensionskassen erhaltenen Sozialleistun
gen (Aufkommensseite des Kontos der sekundären 
Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept)) und der 
von den Pensionskassen erbrachten und von ge
bietsansässigen privaten Haushalten verbrauchten 
Dienstleistungen. Die auf der Verwendungsseite des 
Kontos der sekundären Einkommensverteilung (Aus
gabenkonzept) verbuchten Sozialbeiträge sind gleich 
der Summe aus den gezahlten tatsächlichen Sozial
beiträgen und dem Vermögenseinkommen aus Ver
sicherungsverträgen abzüglich der verbrauchten 
Dienstleistungen. 

Die im regionalen primären Einkommensverteilungs
konto der privaten Haushalte ausgewiesenen Brut
tolöhne und -gehälter sind gleich den Bruttolöhnen 
und -gehältern, die von gebietsansässigen und ge
bietsfremden produzierenden Einheiten an in der 
Region ansässige private Haushalte gezahlt werden, 
abzüglich der Bruttolöhne und -gehälter, die von ge
bietsansässigen produzierenden Einheiten an ge
bietsfremde private Haushalte gezahlt werden. 
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Methodik der regionalen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen: 
Konten der privaten Haushalte 

Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 
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Themenkreis 1 : Allgemeine Statistik (dunkelblau) 
Reihe E: Methoden 
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Das Dokument „Konten der privaten Haushalte" ist das zweite aus der Reihe „Methodik der regionalen volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen", die zum einen Regionalstatistikern bei der Produktion relevanter, konsistenter und zuverlässiger regio
naler Daten, zum anderen aber auch den Benutzern beim Verständnis und der Anwendung dieser Daten helfen soll. 
Schwerpunkt dieser Veröffentlichung ist die Beschreibung vereinfachter Konten der privaten Haushalte auf regionaler Ebene. 
Darüber hinaus werden Prinzipien und Methoden beschrieben, um die Werte der Kontenpositionen zu schätzen. Die Methodik 
steht in Einklang mit den Empfehlungen der ESVG 1995 und konkretisiert Teile des Kapitels 13 der ESVG 1995. 
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